
E. Synopse der durch das MoMiG geänderten 
Vorschriften in GmbHG, HGB und InsO 

GmbHG (alt) GmbHG (neu) 

§ 2 Form des Gesellschaftsvertrages  § 2 Form des Gesellschaftsvertrags 

(1) unverändert (1) unverändert 

 (1a) Die Gesellschaft kann in einem vereinfach-
ten Verfahren gegründet werden, wenn sie
höchstens drei Gesellschafter und einen Ge-
schäftsführer hat. Für die Gründung im verein-
fachten Verfahren ist das in der Anlage be-
stimmte Musterprotokoll zu verwenden. Dar-
über hinaus dürfen keine vom Gesetz abwei-
chenden Bestimmungen getroffen werden. Das
Musterprotokoll gilt zugleich als Gesellschafter-
liste. Im Übrigen finden auf das Musterprotokoll
die Vorschriften dieses Gesetzes über den Ge-
sellschaftsvertrag entsprechende Anwendung. 

(2) unverändert (2) unverändert 

§ 3 Wesentlicher Inhalt des 
Gesellschaftsvertrages 

§ 3 Inhalt des Gesellschaftsvertrags 

(1) Der Gesellschaftsvertrag muss enthalten: (1) Der Gesellschaftsvertrag muss enthalten: 

1. unverändert  1. unverändert 

2. unverändert 2. unverändert 

3. unverändert 3. unverändert 

4. den Betrag der von jedem Gesellschafter auf 
das Stammkapital zu leistenden Einlage 
(Stammeinlage). 

4. die Zahl und die Nennbeträge der Ge-
schäftsanteile, die jeder Gesellschafter ge-
gen Einlage auf das Stammkapital (Stamm-
einlage) übernimmt.  

(2) unverändert (2) unverändert 

§ 4a Sitz der Gesellschaft § 4a Sitz der Gesellschaft 

(1) Sitz der Gesellschaft ist der Ort, den der 
Gesellschaftsvertrag bestimmt. 

Sitz der Gesellschaft ist der Ort im Inland, den
der Gesellschaftsvertrag bestimmt. 

(2) Als Sitz der Gesellschaft hat der Gesellschafts-
vertrag in der Regel den Ort, an dem die Gesell-
schaft einen Betrieb hat, oder den Ort zu be-
stimmen, an dem sich die Geschäftsleitung 
befindet oder die Verwaltung geführt wird. 

(weggefallen) 
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§ 5 Stammkapital und Stammeinlage § 5 Stammkapital; Geschäftseinlage 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft muss 
mindestens fünfundzwanzigtausend Euro, die 
Stammeinlage jedes Gesellschafters muss min-
destens hundert Euro betragen. 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft muss
mindestens fünfundzwanzigtausend Euro
betragen. 

(2) Kein Gesellschafter kann bei Errichtung der 
Gesellschaft mehrere Stammeinlagen über-
nehmen. 

(2) Der Nennbetrag jedes Geschäftsanteils muss
auf volle Euro lauten. Ein Gesellschafter kann
bei Errichtung der Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsanteile übernehmen. 

(3) Der Betrag der Stammeinlage kann für die 
einzelnen Gesellschafter verschieden bestimmt 
werden. Er muss in Euro durch fünfzig teilbar 
sein. Der Gesamtbetrag der Stammeinlagen 
muss mit dem Stammkapital übereinstimmen. 

(3) Die Höhe der Nennbeträge der einzelnen
Geschäftsanteile kann verschieden bestimmt
werden. Die Summe der Nennbeträge aller
Geschäftsanteile muss mit dem Stammkapital
übereinstimmen. 

(4) Sollen Sacheinlagen geleistet werden, so 
müssen der Gegenstand der Sacheinlage und 
der Betrag der Stammeinlage, auf die sich die 
Sacheinlage bezieht, im Gesellschaftsvertrag 
festgesetzt werden. Die Gesellschafter haben in 
einem Sachgründungsbericht die für die Ange-
messenheit der Leistungen für Sacheinlagen 
wesentlichen Umstände darzulegen und beim 
Übergang eines Unternehmens auf die Gesell-
schaft die Jahresergebnisse der beiden letzten 
Geschäftsjahre anzugeben. 

(4) Sollen Sacheinlagen geleistet werden, so
müssen der Gegenstand der Sacheinlage und
der Nennbetrag des Geschäftsanteils, auf den
sich die Sacheinlage bezieht, im Gesellschafts-
vertrag festgesetzt werden. Die Gesellschafter
haben in einem Sachgründungsbericht die für
die Angemessenheit der Leistungen für Sachein-
lagen wesentlichen Umstände darzulegen und
beim Übergang eines Unternehmens auf die
Gesellschaft die Jahresergebnisse der beiden
letzten Geschäftsjahre anzugeben. 

 
§ 5a Unternehmergesellschaft 

 (1) Eine Gesellschaft, die mit einem Stammkapi-
tal gegründet wird, das den Betrag des Mindest-
stammkapitals nach § 5 Abs. 1 unterschreitet,
muss in der Firma abweichend von § 4 die
Bezeichnung „Unternehmergesellschaft (haf-
tungsbeschränkt)” oder „UG (haftungsbe-
schränkt)” führen. 

 (2) Abweichend von § 7 Abs. 2 darf die Anmel-
dung erst erfolgen, wenn das Stammkapital in
voller Höhe eingezahlt ist. Sacheinlagen sind
ausgeschlossen. 

 (3) In der Bilanz des nach den §§ 242, 264 des
Handelsgesetzbuchs aufzustellenden Jahresab-
schlusses ist eine gesetzliche Rücklage zu bil-
den, in die ein Viertel des um einen Verlustvor-
trag aus dem Vorjahr geminderten Jahresüber-
schusses einzustellen ist. Die Rücklage darf nur
verwandt werden 

 1. für Zwecke des § 57c; 

 2.  zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags,
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soweit er nicht durch einen Gewinnvortrag
aus dem Vorjahr gedeckt ist; 

 3. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus
dem Vorjahr, soweit er nicht durch einen
Jahresüberschuss gedeckt ist. 

 (4) Abweichend von § 49 Abs. 3 muss die Ver-
sammlung der Gesellschafter bei drohender
Zahlungsunfähigkeit unverzüglich einberufen
werden. 

 (5) Erhöht die Gesellschaft ihr Stammkapital so,
dass es den Betrag des Mindeststammkapitals
nach § 5 Abs. 1 erreicht oder übersteigt, finden
die Absätze 1 bis 4 keine Anwendung mehr; die
Firma nach Absatz 1 darf beibehalten werden. 

§ 6 Geschäftsführer der GmbH § 6 Geschäftsführer der GmbH 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Geschäftsführer kann nur eine natürliche, 
unbeschränkt geschäftsfähige Person sein. Ein 
Betreuter, der bei der Besorgung seiner Vermö-
gensangelegenheiten ganz oder teilweise einem 
Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) unterliegt, kann nicht Geschäfts-
führer sein. Wer wegen einer Straftat nach den 
§§ 283 bis 283d des Strafgesetzbuchs verurteilt 
worden ist, kann auf die Dauer von fünf Jahren 
seit der Rechtskraft des Urteils nicht Geschäfts-
führer sein; in die Frist wird die Zeit nicht einge-
rechnet, in welcher der Täter auf behördliche 
Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden 
ist. Wem durch gerichtliches Urteil oder durch 
vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungs-
behörde die Ausübung eines Berufs, Berufs-
zweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges un-
tersagt worden ist, kann für die Zeit, für welche 
das Verbot wirksam ist, bei einer Gesellschaft, 
deren Unternehmensgegenstand ganz oder 
teilweise mit dem Gegenstand des Verbots 
übereinstimmt, nicht Geschäftsführer sein. 

(2) Geschäftsführer kann nur eine natürliche,
unbeschränkt geschäftsfähige Person sein.
Geschäftsführer kann nicht sein, wer    

1. als Betreuter bei der Besorgung seiner Ver-
mögensangelegenheiten ganz oder teilweise
einem Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs) unterliegt, 

2. aufgrund eines gerichtlichen Urteils oder
einer vollziehbaren Entscheidung einer Ver-
waltungsbehörde einen Beruf, einen Berufs-
zweig, ein Gewerbe oder einen Gewerbe-
zweig nicht ausüben darf, sofern der Unter-
nehmensgegenstand ganz oder teilweise mit
dem Gegenstand des Verbots überein-
stimmt, 

3. wegen einer oder mehrerer vorsätzlich
begangener Straftaten 

a) des Unterlassens der Stellung des An-
trags auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens (Insolvenzverschleppung), 

b) nach den §§ 283 bis 283d des Strafge-
setzbuchs (Insolvenzstraftaten), 

c) der falschen Angaben nach § 82 dieses
Gesetzes oder § 399 des Aktiengesetzes, 

d) der unrichtigen Darstellung nach § 400
des Aktiengesetzes, § 331 des Handelsge-
setzbuchs, § 313 des Umwandlungsge-
setzes oder § 17 des Publizitätsgesetzes
oder 

e) nach den §§ 263 bis 264a oder den
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§§ 265b bis 266a des Strafgesetzbuchs zu
einer Freiheitsstrafe von mindestens ei-
nem Jahr 

verurteilt worden ist; dieser Ausschluss gilt für
die Dauer von fünf Jahren seit der Rechtskraft
des Urteils, wobei die Zeit nicht eingerechnet
wird, in welcher der Täter auf behördliche
Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden
ist. Satz 2 Nr. 3 gilt entsprechend bei einer
Verurteilung im Ausland wegen einer Tat, die
mit den in Satz 2 Nr. 3 genannten Taten ver-
gleichbar ist. Wem durch gerichtliches Urteil
oder durch vollziehbare Entscheidung einer
Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Be-
rufs, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbe-
zweiges untersagt worden ist, kann für die Zeit,
für welche das Verbot wirksam ist, bei einer
Gesellschaft, deren Unternehmensgegenstand
ganz oder teilweise mit dem Gegenstand des
Verbots übereinstimmt, nicht Geschäftsführer
sein. 

(3) unverändert (3) unverändert 

(4) unverändert (4) unverändert 

 (5) Gesellschafter, die vorsätzlich oder grob
fahrlässig einer Person, die nicht Geschäftsfüh-
rer sein kann, die Führung der Geschäfte über-
lassen, haften der Gesellschaft solidarisch für
den Schaden, der dadurch entsteht, dass diese
Person die ihr gegenüber der Gesellschaft be-
stehenden Obliegenheiten verletzt. 

§ 7 Anmeldung zum Handelsregister § 7 Anmeldung der Gesellschaft 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn auf 
jede Stammeinlage, soweit nicht Sacheinlagen 
vereinbart sind, ein Viertel eingezahlt ist. Insge-
samt muss auf das Stammkapital mindestens 
soviel eingezahlt sein, dass der Gesamtbetrag 
der eingezahlten Geldeinlagen zuzüglich des 
Gesamtbetrags der Stammeinlagen, für die 
Sacheinlagen zu leisten sind, die Hälfte des 
Mindeststammkapitals gemäß § 5 Abs. 1 er-
reicht. Wird die Gesellschaft nur durch eine 
Person errichtet, so darf die Anmeldung erst 
erfolgen, wenn mindestens die nach den Sätzen 1 
und 2 vorgeschriebenen Einzahlungen geleistet 
sind und der Gesellschafter für den übrigen Teil 
der Geldeinlage eine Sicherung bestellt hat. 

(2) Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn auf
jeden Geschäftsanteil, soweit nicht Sacheinla-
gen vereinbart sind, ein Viertel des Nennbetrags
eingezahlt ist. Insgesamt muss auf das Stamm-
kapital mindestens soviel eingezahlt sein, dass
der Gesamtbetrag der eingezahlten Geldeinla-
gen zuzüglich des Gesamtnennbetrags der
Geschäftsanteile, für die Sacheinlagen zu leisten
sind, die Hälfte des Mindeststammkapitals
gemäß § 5 Abs. 1 erreicht.  

(3) unverändert (3) unverändert    
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§ 8 Unterlagen zur Anmeldung § 8 Inhalt der Anmeldung 

(1) Der Anmeldung müssen beigefügt sein: (1) Der Anmeldung müssen beigefügt sein: 

1. unverändert 1. unverändert 

2. unverändert 2. unverändert 

3. eine von den Anmeldenden unterschriebene 
Liste der Gesellschafter, aus welcher Name, 
Vorname, Geburtsdatum und Wohnort der 
Letzteren sowie der Betrag der von einem je-
den derselben übernommenen Stammeinla-
ge ersichtlich ist,  

3. eine von den Anmeldenden unterschriebene
Liste der Gesellschafter, aus welcher Name,
Vorname, Geburtsdatum und Wohnort der
Letzteren sowie die Nennbeträge und die
laufenden Nummern der von einem jeden
derselben übernommenen Geschäftsanteile
ersichtlich sind, 

4. unverändert 4. unverändert 

5. wenn Sacheinlagen vereinbart sind, Unterla-
gen darüber, dass der Wert der Sacheinlagen 
den Betrag der dafür übernommenen 
Stammeinlagen erreicht,  

5. wenn Sacheinlagen vereinbart sind, Unterla-
gen darüber, dass der Wert der Sacheinlagen
den Nennbetrag der dafür übernommenen
Geschäftsanteile erreicht.  

6. in dem Fall, dass der Gegenstand des Unter-
nehmens der staatlichen Genehmigung be-
darf, die Genehmigungsurkunde. 

(weggefallen) 

(2) In der Anmeldung ist die Versicherung ab-
zugeben, dass die in § 7 Abs. 2 und 3 bezeichne-
ten Leistungen auf die Stammeinlagen bewirkt 
sind und dass der Gegenstand der Leistungen 
sich endgültig in der freien Verfügung der Ge-
schäftsführer befindet. Wird die Gesellschaft 
nur durch eine Person errichtet und die Geldein-
lage nicht voll eingezahlt, so ist auch zu versi-
chern, dass die nach § 7 Abs. 2 Satz 3 erforderli-
che Sicherung bestellt ist. 

(2) In der Anmeldung ist die Versicherung ab-
zugeben, dass die in § 7 Abs. 2 und 3 bezeichne-
ten Leistungen auf die Geschäftsanteile bewirkt
sind und dass der Gegenstand der Leistungen
sich endgültig in der freien Verfügung der Ge-
schäftsführer befindet. Das Gericht kann bei
erheblichen Zweifeln an der Richtigkeit der
Versicherung Nachweise (unter anderem Ein-
zahlungsbelege) verlangen. 

(3) In der Anmeldung haben die Geschäftsführer 
zu versichern, dass keine Umstände vorliegen, 
die ihrer Bestellung nach § 6 Abs. 2 Satz 3 und 4 
entgegenstehen, und dass sie über ihre unbe-
schränkte Auskunftspflicht gegenüber dem 
Gericht belehrt worden sind. Die Belehrung 
nach § 51 Abs. 2 des Gesetzes über das Zentral-
register und das Erziehungsregister in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1976 
(BGBl I S. 2005) kann auch durch einen Notar 
vorgenommen werden. 

(3) In der Anmeldung haben die Geschäftsführer
zu versichern, dass keine Umstände vorliegen,
die ihrer Bestellung nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2
und 3 sowie Satz 3 entgegenstehen, und dass
sie über ihre unbeschränkte Auskunftspflicht
gegenüber dem Gericht belehrt worden sind.
Die Belehrung nach § 53 Abs. 2 des Bundeszent-
ralregistergesetzes kann schriftlich vorgenom-
men werden; sie kann auch durch einen Notar
oder einen im Ausland bestellten Notar, durch
einen Vertreter eines vergleichbaren rechtsbe-
ratenden Berufs oder einen Konsularbeamten
erfolgen. 

(4) In der Anmeldung ist ferner anzugeben, 
welche Vertretungsbefugnis die Geschäftsfüh-
rer haben. 

(4) In der Anmeldung sind ferner anzugeben 

 1. eine inländische Geschäftsanschrift, 
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 2.  Art und Umfang der Vertretungsbefugnis
der Geschäftsführer. 

(5) unverändert (5) unverändert 

§ 9 Gesamtschuldnerische Haftung 
des Anmeldenden 

§ 9 Überbewertung der Sacheinlagen 

(1) Erreicht der Wert einer Sacheinlage im Zeit-
punkt der Anmeldung der Gesellschaft zur 
Eintragung in das Handelsregister nicht den 
Betrag der dafür übernommenen Stammeinla-
ge, hat der Gesellschafter in Höhe des Fehl-
betrags eine Einlage in Geld zu leisten. 

 

(1) Erreicht der Wert einer Sacheinlage im Zeit-
punkt der Anmeldung der Gesellschaft zur
Eintragung in das Handelsregister nicht den
Nennbetrag des dafür übernommenen Ge-
schäftsanteils, hat der Gesellschafter in Höhe
des Fehlbetrags eine Einlage in Geld zu leisten.
Sonstige Ansprüche bleiben unberührt. 

(2) Der Anspruch der Gesellschaft verjährt in 
zehn Jahren seit der Eintragung der Gesellschaft 
in das Handelsregister. 

(2) Der Anspruch der Gesellschaft nach Absatz 1
Satz 1 verjährt in zehn Jahren seit der Eintra-
gung der Gesellschaft in das Handelsregister. 

§ 9a Ersatzansprüche wegen falscher An-
gaben 

§ 9a Ersatzansprüche der Gesellschaft 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) unverändert (2) unverändert 

(3) unverändert (3) unverändert 

(4) Neben den Gesellschaftern sind in gleicher 
Weise Personen verantwortlich, für deren Rech-
nung die Gesellschafter Stammeinlagen über-
nommen haben. Sie können sich auf ihre eigene 
Unkenntnis nicht wegen solcher Umstände 
berufen, die ein für ihre Rechnung handelnder 
Gesellschafter kannte oder bei Anwendung der 
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes 
kennen musste. 

(4) Neben den Gesellschaftern sind in gleicher
Weise Personen verantwortlich, für deren Rech-
nung die Gesellschafter Geschäftsanteile über-
nommen haben. Sie können sich auf ihre eigene
Unkenntnis nicht wegen solcher Umstände
berufen, die ein für ihre Rechnung handelnder
Gesellschafter kannte oder bei Anwendung der
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes
kennen musste. 

§ 9c Überbewertung von Sacheinlagen § 9c Ablehnung der Eintragung 

(1) Ist die Gesellschaft nicht ordnungsgemäß 
errichtet und angemeldet, so hat das Gericht die 
Eintragung abzulehnen. Dies gilt auch, wenn 
Sacheinlagen überbewertet worden sind. 

(1) Ist die Gesellschaft nicht ordnungsgemäß
errichtet und angemeldet, so hat das Gericht die
Eintragung abzulehnen. Dies gilt auch, wenn
Sacheinlagen nicht unwesentlich überbewertet
worden sind. 

(2) unverändert (2) unverändert 

§ 10 Umfang der Eintragung 
in das Handelsregister 

§ 10 Inhalt der Eintragung 

(1) Bei der Eintragung in das Handelsregister 
sind die Firma und der Sitz der Gesellschaft, der 
Gegenstand des Unternehmens, die Höhe des 
Stammkapitals, der Tag des Abschlusses des 
Gesellschaftsvertrages und die Personen der 

(1) Bei der Eintragung in das Handelsregister
sind die Firma und der Sitz der Gesellschaft, eine
inländische Geschäftsanschrift, der Gegenstand
des Unternehmens, die Höhe des Stammkapi-
tals, der Tag des Abschlusses des Gesellschafts-
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Geschäftsführer anzugeben. Ferner ist einzutra-
gen, welche Vertretungsbefugnis die Geschäfts-
führer haben. 

vertrages und die Personen der Geschäftsführer
anzugeben. Ferner ist einzutragen, welche
Vertretungsbefugnis die Geschäftsführer haben. 

(2) Enthält der Gesellschaftsvertrag eine Be-
stimmung über die Zeitdauer der Gesellschaft, 
so ist auch diese Bestimmung einzutragen. 

(2) Enthält der Gesellschaftsvertrag eine Be-
stimmung über die Zeitdauer der Gesellschaft,
so ist auch diese Bestimmung einzutragen.
Wenn eine Person, die für Willenserklärungen
und Zustellungen an die Gesellschaft emp-
fangsberechtigt ist, mit einer inländischen
Anschrift zur Eintragung in das Handelsregister
angemeldet wird, sind auch diese Angaben
einzutragen; Dritten gegenüber gilt die Emp-
fangsberechtigung als fortbestehend, bis sie im
Handelsregister gelöscht und die Löschung
bekannt gemacht worden ist, es sei denn, dass
die fehlende Empfangsberechtigung dem Drit-
ten bekannt war. 

(3) unverändert (3) unverändert 

§ 14 Bestimmung des Geschäftsanteils § 14 Einlagepflicht 

Der Geschäftsanteil jedes Gesellschafters be-
stimmt sich nach dem Betrage der von ihm 
übernommenen Stammeinlage. 

Auf jeden Geschäftsanteil ist eine Einlage zu
leisten. Die Höhe der zu leistenden Einlage
richtet sich nach dem bei der Errichtung der
Gesellschaft im Gesellschaftsvertrag festgesetz-
ten Nennbetrag des Geschäftsanteils. Im Fall
der Kapitalerhöhung bestimmt sich die Höhe
der zu leistenden Einlage nach dem in der Über-
nahmeerklärung festgesetzten Nennbetrag des
Geschäftsanteils. 

§ 16 Rechtsbeziehungen von Veräußerer 
und Erwerber des Geschäftsanteils 

§ 16 Rechtsstellung bei Wechsel der Ge-
sellschafter oder Veränderung des Um-

fangs ihrer Beteiligung; Erwerb vom Nicht-
berechtigten 

(1) Der Gesellschaft gegenüber gilt im Fall der 
Veräußerung des Geschäftsanteils nur derjenige 
als Erwerber, dessen Erwerb unter Nachweis des 
Übergangs bei der Gesellschaft angemeldet ist. 

(1) Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt im Fall
einer Veränderung in den Personen der Gesell-
schafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung als
Inhaber eines Geschäftsanteils nur, wer als
solcher in der im Handelsregister aufgenomme-
nen Gesellschafterliste (§ 40) eingetragen ist.
Eine vom Erwerber in Bezug auf das Gesell-
schaftsverhältnis vorgenommene Rechtshand-
lung gilt als von Anfang an wirksam, wenn die
Liste unverzüglich nach Vornahme der Rechts-
handlung in das Handelsregister aufgenommen
wird. 

(2) Die vor der Anmeldung von der Gesellschaft 
gegenüber dem Veräußerer oder von dem 
letzteren gegenüber der Gesellschaft in Bezug 

(2) Für Einlageverpflichtungen, die in dem
Zeitpunkt rückständig sind, ab dem der Erwer-
ber gemäß Absatz 1 Satz 1 im Verhältnis zur
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auf das Gesellschaftsverhältnis vorgenomme-
nen Rechtshandlungen muss der Erwerber 
gegen sich gelten lassen. 

Gesellschaft als Inhaber des Geschäftsanteils
gilt, haftet der Erwerber neben dem Veräußerer. 

(3) Für die zur Zeit der Anmeldung auf den 
Geschäftsanteil rückständigen Leistungen ist 
der Erwerber neben dem Veräußerer verhaftet. 

(3) Der Erwerber kann einen Geschäftsanteil
oder ein Recht daran durch Rechtsgeschäft
wirksam vom Nichtberechtigten erwerben,
wenn der Veräußerer als Inhaber des Ge-
schäftsanteils in der im Handelsregister aufge-
nommenen Gesellschafterliste eingetragen ist.
Dies gilt nicht, wenn die Liste zum Zeitpunkt des
Erwerbs hinsichtlich des Geschäftsanteils weni-
ger als drei Jahre unrichtig und die Unrichtigkeit
dem Berechtigten nicht zuzurechnen ist. Ein
gutgläubiger Erwerb ist ferner nicht möglich,
wenn dem Erwerber die mangelnde Berechti-
gung bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit
unbekannt ist oder der Liste ein Widerspruch
zugeordnet ist. Die Zuordnung eines Wider-
spruchs erfolgt aufgrund einer einstweiligen
Verfügung oder aufgrund einer Bewilligung
desjenigen, gegen dessen Berechtigung sich der
Widerspruch richtet. Eine Gefährdung des
Rechts des Widersprechenden muss nicht
glaubhaft gemacht werden. 

§ 17 Genehmigung zur Veräußerung von 
Teilen eines Geschäftsanteils 

(weggefallen)  
 

(1) Die Veräußerung von Teilen eines Geschäfts-
anteils kann nur mit Genehmigung der Gesell-
schaft stattfinden. 

 

(2) Die Genehmigung bedarf der schriftlichen 
Form; sie muss die Person des Erwerbers und den 
Betrag bezeichnen, welcher von der Stammeinla-
ge des ungeteilten Geschäftsanteils auf jeden der 
durch die Teilung entstehenden Geschäftsanteile 
entfällt. 

 

(3) Im Gesellschaftsvertrag kann bestimmt wer-
den, dass für die Veräußerung von Teilen eines 
Geschäftsanteils an andere Gesellschafter, sowie 
für die Teilung von Geschäftsanteilen verstorbe-
ner Gesellschafter unter deren Erben eine Ge-
nehmigung der Gesellschaft nicht erforderlich ist. 

 

(4) Die Bestimmungen in § 5 Abs. 1 und 3 über 
den Betrag der Stammeinlagen finden bei der 
Teilung von Geschäftsanteilen entsprechende 
Anwendung. 

 

(5) Eine gleichzeitige Übertragung mehrerer Teile 
von Geschäftsanteilen eines Gesellschafters an 
denselben Erwerber ist unzulässig. 
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(6) Außer dem Fall der Veräußerung und Verer-
bung findet eine Teilung von Geschäftsanteilen 
nicht statt. Sie kann im Gesellschaftsvertrag auch 
für diese Fälle ausgeschlossen werden. 

 

§ 19 Einzahlungen auf Stammeinlagen, 
Erlass und Stundung 

§ 19 Leistung der Einlagen 

(1) Die Einzahlungen auf die Stammeinlagen 
sind nach dem Verhältnis der Geldeinlagen zu 
leisten. 

(1) Die Einzahlungen auf die Geschäftsanteile
sind nach dem Verhältnis der Geldeinlagen zu
leisten. 

(2) Von der Verpflichtung zur Leistung der Einla-
gen können die Gesellschafter nicht befreit 
werden. Gegen den Anspruch der Gesellschaft 
ist die Aufrechnung nicht zulässig. An dem 
Gegenstand einer Sacheinlage kann wegen 
Forderungen, welche sich nicht auf den Gegens-
tand beziehen, kein Zurückbehaltungsrecht 
geltend gemacht werden. 

(2) Von der Verpflichtung zur Leistung der Einla-
gen können die Gesellschafter nicht befreit
werden. Gegen den Anspruch der Gesellschaft
ist die Aufrechnung nur zulässig mit einer For-
derung aus der Überlassung von Vermögensge-
genständen, deren Anrechnung auf die Einlage-
verpflichtung nach § 5 Abs. 4 Satz 1 vereinbart
worden ist. An dem Gegenstand einer Sachein-
lage kann wegen Forderungen, welche sich
nicht auf den Gegenstand beziehen, kein Zu-
rückbehaltungsrecht geltend gemacht werden. 

(3) unverändert (3) unverändert 

(4) Vereinigen sich innerhalb von drei Jahren 
nach der Eintragung der Gesellschaft in das 
Handelsregister alle Geschäftsanteile in der 
Hand eines Gesellschafters oder daneben in der 
Hand der Gesellschaft, so hat der Gesellschafter 
innerhalb von drei Monaten seit der Vereini-
gung der Geschäftsanteile alle Geldeinlagen voll 
einzuzahlen oder der Gesellschaft für die Zah-
lung der noch ausstehenden Beträge eine Siche-
rung zu bestellen oder einen Teil der Geschäfts-
anteile an einen Dritten zu übertragen. 

(4) Ist eine Geldeinlage eines Gesellschafters bei
wirtschaftlicher Betrachtung und aufgrund
einer im Zusammenhang mit der Übernahme
der Geldeinlage getroffenen Abrede vollständig
oder teilweise als Sacheinlage zu bewerten
(verdeckte Sacheinlage), so befreit dies den
Gesellschafter nicht von seiner Einlageverpflich-
tung. Jedoch sind die Verträge über die Sachein-
lage und die Rechtshandlungen zu ihrer Ausfüh-
rung nicht unwirksam. Auf die fortbestehende
Geldeinlagepflicht des Gesellschafters wird der
Wert des Vermögensgegenstandes im Zeit-
punkt der Anmeldung der Gesellschaft zur
Eintragung in das Handelsregister oder im
Zeitpunkt seiner Überlassung an die Gesell-
schaft, falls diese später erfolgt, angerechnet.
Die Anrechnung erfolgt nicht vor Eintragung der
Gesellschaft in das Handelsregister. Die Beweis-
last für die Werthaltigkeit des Vermögensge-
genstandes trägt der Gesellschafter. 

(5) Eine Leistung auf die Stammeinlage, welche 
nicht in Geld besteht oder welche durch Auf-
rechnung einer für die Überlassung von Vermö-
gensgegenständen zu gewährenden Vergütung 
bewirkt wird, befreit den Gesellschafter von 
seiner Verpflichtung nur, soweit sie in Ausfüh-
rung einer nach § 5 Abs. 4 Satz 1 getroffenen 

(5) Ist vor der Einlage eine Leistung an den
Gesellschafter vereinbart worden, die wirt-
schaftlich einer Rückzahlung der Einlage ent-
spricht und die nicht als verdeckte Sacheinlage
im Sinne von Absatz 4 zu beurteilen ist, so
befreit dies den Gesellschafter von seiner Einla-
geverpflichtung nur dann, wenn die Leistung
durch einen vollwertigen Rückgewähranspruch
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Bestimmung erfolgt. gedeckt ist, der jederzeit fällig ist oder durch
fristlose Kündigung durch die Gesellschaft fällig
werden kann. Eine solche Leistung oder die
Vereinbarung einer solchen Leistung ist in der
Anmeldung nach § 8 anzugeben. 

(6) unverändert (6) unverändert 

§ 22 Haftung bei nicht erfolgter Einzah-
lung 

§ 22 Haftung der Rechtsvorgänger 

(1) Wegen des von dem ausgeschlossenen 
Gesellschafter nicht bezahlten Betrages der 
Stammeinlage ist der Gesellschaft der letzte 
und jeder frühere, bei der Gesellschaft ange-
meldete Rechtsvorgänger des Ausgeschlossenen 
verhaftet. 

(1) Für eine von dem ausgeschlossenen Gesell-
schafter nicht erfüllte Einlageverpflichtung
haftet der Gesellschaft auch der letzte und jeder
frühere Rechtsvorgänger des Ausgeschlossenen,
der im Verhältnis zu ihr als Inhaber des Ge-
schäftsanteils gilt. 

(2) unverändert (2) unverändert 

(3) Die Haftpflicht des Rechtsvorgängers ist auf 
die innerhalb der Frist von fünf Jahren auf die 
Stammeinlage eingeforderten Einzahlungen 
beschränkt. Die Frist beginnt mit dem Tage, an 
welchem der Übergang des Geschäftsanteils auf 
den Rechtsnachfolger ordnungsmäßig ange-
meldet ist. 

(3) Die Haftung des Rechtsvorgängers ist auf die
innerhalb der Frist von fünf Jahren auf die
Einlageverpflichtung eingeforderten Leistungen
beschränkt. Die Frist beginnt mit dem Tag, ab
welchem der Rechtsnachfolger im Verhältnis
zur Gesellschaft als Inhaber des Geschäftsan-
teils gilt. 

(4) unverändert (4) unverändert 

§ 26 Vereinbarung einer Nachschusspflicht 
der Gesellschafter 

§ 26 Nachschusspflicht 

(1) Im Gesellschaftsvertrag kann bestimmt 
werden, dass die Gesellschafter über den Betrag 
der Stammeinlagen hinaus die Einforderung 
von weiteren Einzahlungen (Nachschüssen) 
beschließen können. 

(1) Im Gesellschaftsvertrag kann bestimmt
werden, dass die Gesellschafter über die Nenn-
beträge der Geschäftsanteile hinaus die Einfor-
derung von weiteren Einzahlungen (Nachschüs-
sen) beschließen können. 

(2) unverändert (2) unverändert 

(3) unverändert (3) unverändert 

§ 30 Verbot der Rückzahlung § 30 Kapitalerhaltung 

(1) Das zur Erhaltung des Stammkapitals erfor-
derliche Vermögen der Gesellschaft darf an die 
Gesellschafter nicht ausgezahlt werden. 

(1) Das zur Erhaltung des Stammkapitals erfor-
derliche Vermögen der Gesellschaft darf an die
Gesellschafter nicht ausgezahlt werden. Satz 1
gilt nicht bei Leistungen, die bei Bestehen eines
Beherrschungs- oder Gewinnabführungsver-
trags (§ 291 des Aktiengesetzes) erfolgen, oder
durch einen vollwertigen Gegenleistungs- oder
Rückgewähranspruch gegen den Gesellschafter
gedeckt sind. Satz 1 ist zudem nicht anzuwen-
den auf die Rückgewähr eines Gesellschafter-
darlehens und Leistungen auf Forderungen aus
Rechtshandlungen, die einem Gesellschafter-
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darlehen wirtschaftlich entsprechen. 

(2) unverändert (2) unverändert 

§ 32a Darlehensgewährung (weggefallen)  

(1) Hat ein Gesellschafter der Gesellschaft in 
einem Zeitpunkt, in dem ihr die Gesellschafter als 
ordentliche Kaufleute Eigenkapital zugeführt 
hätten (Krise der Gesellschaft), stattdessen ein 
Darlehen gewährt, so kann er den Anspruch auf 
Rückgewähr des Darlehens im Insolvenzverfah-
ren über das Vermögen der Gesellschaft nur als 
nachrangiger Insolvenzgläubiger geltend ma-
chen. 

 

(2) Hat ein Dritter der Gesellschaft in einem 
Zeitpunkt, in dem ihr die Gesellschafter als or-
dentliche Kaufleute Eigenkapital zugeführt 
hätten, stattdessen ein Darlehen gewährt und 
hat ihm ein Gesellschafter für die Rückgewähr 
des Darlehens eine Sicherung bestellt oder hat er 
sich dafür verbürgt, so kann der Dritte im Insol-
venzverfahren über das Vermögen der Gesell-
schaft nur für den Betrag verhältnismäßige 
Befriedigung verlangen, mit dem er bei der 
Inanspruchnahme der Sicherung oder des Bürgen 
ausgefallen ist. 

 

(3) Diese Vorschriften gelten sinngemäß für 
andere Rechtshandlungen eines Gesellschafters 
oder eines Dritten, die der Darlehensgewährung 
nach Absatz 1 oder 2 wirtschaftlich entsprechen. 
Die Regeln über den Eigenkapitalersatz gelten 
nicht für den nicht geschäftsführenden Gesell-
schafter, der mit zehn vom Hundert oder weniger 
am Stammkapital beteiligt ist. Erwirbt ein Darle-
hensgeber in der Krise der Gesellschaft Ge-
schäftsanteile zum Zweck der Überwindung der 
Krise, führt dies für seine bestehenden oder neu 
gewährten Kredite nicht zur Anwendung der 
Regeln über den Eigenkapitalersatz. 

 

§ 32b Darlehensgewährung; Haftung (weggefallen) 

Hat die Gesellschaft im Fall des § 32a Abs. 2, 3 
das Darlehen im letzten Jahr vor dem Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach 
diesem Antrag zurückgezahlt, so hat der Gesell-
schafter, der die Sicherung bestellt hatte oder als 
Bürge haftete, der Gesellschaft den zurückge-
zahlten Betrag zu erstatten; § 146 der Insolvenz-
ordnung gilt entsprechend. Die Verpflichtung 
besteht nur bis zur Höhe des Betrags, mit dem 
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der Gesellschafter als Bürge haftete oder der dem 
Wert der von ihm bestellten Sicherung im Zeit-
punkt der Rückzahlung des Darlehens entspricht. 
Der Gesellschafter wird von der Verpflichtung 
frei, wenn er die Gegenstände, die dem Gläubiger 
als Sicherung gedient hatten, der Gesellschaft zu 
ihrer Befriedigung zur Verfügung stellt. Diese 
Vorschriften gelten sinngemäß für andere 
Rechtshandlungen, die der Darlehensgewährung 
wirtschaftlich entsprechen. 

§ 35 Vertretung der GmbH § 35 Vertretung der Gesellschaft 

(1) Die Gesellschaft wird durch die Geschäfts-
führer gerichtlich und außergerichtlich vertre-
ten. 

(1) Die Gesellschaft wird durch die Geschäfts-
führer gerichtlich und außergerichtlich vertre-
ten. Hat eine Gesellschaft keinen Geschäftsfüh-
rer (Führungslosigkeit), wird die Gesellschaft für
den Fall, dass ihr gegenüber Willenserklärungen
abgegeben oder Schriftstücke zugestellt wer-
den, durch die Gesellschafter vertreten. 

(2) Dieselben haben in der durch den Gesell-
schaftsvertrag bestimmten Form ihre Willens-
erklärungen kundzugeben und für die Gesell-
schaft zu zeichnen. Ist nichts darüber bestimmt, 
so muss die Erklärung und Zeichnung durch 
sämtliche Geschäftsführer erfolgen. Ist der 
Gesellschaft gegenüber eine Willenserklärung 
abzugeben, so genügt es, wenn dieselbe an 
einen der Geschäftsführer erfolgt. 

(2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, sind
sie alle nur gemeinschaftlich zur Vertretung der
Gesellschaft befugt, es sei denn, dass der Ge-
sellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt. Ist
der Gesellschaft gegenüber eine Willenserklä-
rung abzugeben, genügt die Abgabe gegenüber
einem Vertreter der Gesellschaft nach Absatz 1.
An die Vertreter der Gesellschaft nach Absatz 1
können unter der im Handelsregister eingetra-
genen Geschäftsanschrift Willenserklärungen
abgegeben und Schriftstücke für die Gesell-
schaft zugestellt werden. Unabhängig hiervon
können die Abgabe und die Zustellung auch
unter der eingetragenen Anschrift der emp-
fangsberechtigten Person nach § 10 Abs. 2
Satz 2 erfolgen. 

(3) Die Zeichnung geschieht in der Weise, dass die 
Zeichnenden zu der Firma der Gesellschaft ihre 
Namensunterschrift beifügen. 

 

(3) Befinden sich alle Geschäftsanteile der
Gesellschaft in der Hand eines Gesellschafters
oder daneben in der Hand der Gesellschaft und
ist er zugleich deren alleiniger Geschäftsführer,
so ist auf seine Rechtsgeschäfte mit der Gesell-
schaft § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
anzuwenden. Rechtsgeschäfte zwischen ihm
und der von ihm vertretenen Gesellschaft sind,
auch wenn er nicht alleiniger Geschäftsführer
ist, unverzüglich nach ihrer Vornahme in eine
Niederschrift aufzunehmen. 

(4) Befinden sich alle Geschäftsanteile der Gesell-
schaft in der Hand eines Gesellschafters oder 
daneben in der Hand der Gesellschaft und ist er 
zugleich deren alleiniger Geschäftsführer, so ist 

(weggefallen) 
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auf seine Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft 
§ 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwen-
den. Rechtsgeschäfte zwischen ihm und der von 
ihm vertretenen Gesellschaft sind, auch wenn er 
nicht alleiniger Geschäftsführer ist, unverzüglich 
nach ihrer Vornahme in eine Niederschrift aufzu-
nehmen. 

§ 35a Notwendige Angaben 
auf Geschäftsbriefen 

§ 35a Angaben auf Geschäftsbriefen 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) unverändert (2) unverändert 

(3) unverändert (3) unverändert 

(4) Auf allen Geschäftsbriefen und Bestellschei-
nen, die von einer Zweigniederlassung einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz 
im Ausland verwendet werden, müssen das 
Register, bei dem die Zweigniederlassung ge-
führt wird, und die Nummer des Registerein-
trags angegeben werden; im Übrigen gelten die 
Vorschriften der Absätze 1 bis 3, soweit nicht 
das ausländische Recht Abweichungen nötig 
macht. Befindet sich die ausländische Gesell-
schaft in Liquidation, so sind auch diese Tatsa-
che sowie alle Liquidatoren anzugeben. 

(4) Auf allen Geschäftsbriefen und Bestellschei-
nen, die von einer Zweigniederlassung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz
im Ausland verwendet werden, müssen das
Register, bei dem die Zweigniederlassung ge-
führt wird, und die Nummer des Registerein-
trags angegeben werden; im Übrigen gelten die
Vorschriften der Absätze 1 bis 3 für die Angaben
bezüglich der Haupt- und der Zweigniederlas-
sung, soweit nicht das ausländische Recht
Abweichungen nötig macht. Befindet sich die
ausländische Gesellschaft in Liquidation, so sind
auch diese Tatsache sowie alle Liquidatoren
anzugeben. 

§ 36 Wirkung der Vertretung (weggefallen)  

Die Gesellschaft wird durch die in ihrem Namen 
von den Geschäftsführern vorgenommenen 
Rechtsgeschäfte berechtigt und verpflichtet; es 
ist gleichgültig, ob das Geschäft ausdrücklich im 
Namen der Gesellschaft vorgenommen worden 
ist, oder ob die Umstände ergeben, dass es nach 
dem Willen der Beteiligten für die Gesellschaft 
vorgenommen werden sollte. 

 

 

§ 39 Anmeldung der Geschäftsführer 
zum Handelsregister 

§ 39 Anmeldung der Geschäftsführer 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) unverändert (2) unverändert 

(3) Die neuen Geschäftsführer haben in der An-
meldung zu versichern, dass keine Umstände 
vorliegen, die ihrer Bestellung nach § 6 Abs. 2 
Satz 3 und 4 entgegenstehen und dass sie über 
ihre unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber 

(3) Die neuen Geschäftsführer haben in der An-
meldung zu versichern, dass keine Umstände
vorliegen, die ihrer Bestellung nach § 6 Abs. 2
Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 entgegenstehen
und dass sie über ihre unbeschränkte Aus-
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dem Gericht belehrt worden sind. § 8 Abs. 3 
Satz 2 ist anzuwenden. 

kunftspflicht gegenüber dem Gericht belehrt
worden sind. § 8 Abs. 3 Satz 2 ist anzuwenden. 

§ 40 Einreichung einer Gesellschafterliste 
zum Handelsregister 

§ 40 Liste der Gesellschafter 

(1) Die Geschäftsführer haben nach jeder Ver-
änderung in den Personen der Gesellschafter 
oder des Umfangs ihrer Beteiligung unverzüg-
lich eine von ihnen unterschriebene Liste der 
Gesellschafter, aus welcher Name, Vorname, 
Geburtsdatum und Wohnort der Letzteren 
sowie ihre Stammeinlagen zu entnehmen sind, 
zum Handelsregister einzureichen. Hat ein 
Notar einen Vertrag über die Abtretung eines 
Geschäftsanteils nach § 15 Abs. 3 beurkundet, 
so hat er diese Abtretung unverzüglich dem 
Registergericht anzuzeigen. 

(1) Die Geschäftsführer haben unverzüglich
nach Wirksamwerden jeder Veränderung in den
Personen der Gesellschafter oder des Umfangs
ihrer Beteiligung eine von ihnen unterschriebe-
ne Liste der Gesellschafter zum Handelsregister
einzureichen, aus welcher Name, Vorname,
Geburtsdatum und Wohnort der Letzteren
sowie die Nennbeträge und die laufenden
Nummern der von einem jeden derselben über-
nommenen Geschäftsanteile zu entnehmen
sind. Die Änderung der Liste durch die Ge-
schäftsführer erfolgt auf Mitteilung und Nach-
weis. 

 (2) Hat ein Notar an Veränderungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 mitgewirkt, hat er unverzüglich
nach deren Wirksamwerden ohne Rücksicht auf
etwaige später eintretende Unwirksamkeits-
gründe die Liste anstelle der Geschäftsführer zu
unterschreiben, zum Handelsregister einzurei-
chen und eine Abschrift der geänderten Liste an
die Gesellschaft zu übermitteln. Die Liste muss
mit der Bescheinigung des Notars versehen
sein, dass die geänderten Eintragungen den
Veränderungen entsprechen, an denen er mit-
gewirkt hat, und die übrigen Eintragungen mit
dem Inhalt der zuletzt im Handelsregister auf-
genommenen Liste übereinstimmen. 

(2) Geschäftsführer, welche die ihnen nach 
Absatz 1 obliegende Pflicht verletzen, haften 
den Gläubigern der Gesellschaft für den daraus 
entstandenen Schaden als Gesamtschuldner.    

(3) Geschäftsführer, welche die ihnen nach
Absatz 1 obliegende Pflicht verletzen, haften
denjenigen, deren Beteiligung sich geändert
hat, und den Gläubigern der Gesellschaft für
den daraus entstandenen Schaden als Gesamt-
schuldner.    

§ 41 Pflicht zur Buchführung und 
Bilanzaufstellung 

§ 41 Buchführung 

(1) Die Geschäftsführer sind verpflichtet, für die 
ordnungsmäßige Buchführung der Gesellschaft 
zu sorgen. 

Die Geschäftsführer sind verpflichtet, für die
ordnungsmäßige Buchführung der Gesellschaft
zu sorgen. 

§ 46 Aufgabenkreis der Gesellschafter § 46 Aufgabenkreis der Gesellschafter 

Der Bestimmung der Gesellschafter unterliegen: Der Bestimmung der Gesellschafter unterliegen: 

1. unverändert 1. unverändert 
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1a. unverändert 1a. unverändert 

1b. unverändert 1b. unverändert 

2. die Einforderung von Einzahlungen auf die 
Stammeinlagen; 

2. die Einforderung der Einlagen; 

3. unverändert 3. unverändert 

4. die Teilung sowie die Einziehung von Ge-
schäftsanteilen; 

4. die Teilung, die Zusammenlegung sowie die
Einziehung von Geschäftsanteilen; 

5. unverändert 5. unverändert 

6. unverändert 6. unverändert 

7. unverändert 7  unverändert 

8. unverändert 8. unverändert 

§ 47 Beschlussfassung durch Gesellschaf-
ter 

§ 47 Abstimmung 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Jede fünfzig Euro eines Geschäftsanteils 
gewähren eine Stimme. 

(2) Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt
eine Stimme. 

(3) unverändert (3) unverändert 

(4) unverändert (4) unverändert 

§ 55 Stammkapitalerhöhung § 55 Erhöhung des Stammkapitals 

(1) Wird eine Erhöhung des Stammkapitals 
beschlossen, so bedarf es zur Übernahme jeder 
auf das erhöhte Kapital zu leistenden Stamm-
einlage einer notariell aufgenommenen oder 
beglaubigten Erklärung des Übernehmers. 

(1) Wird eine Erhöhung des Stammkapitals
beschlossen, so bedarf es zur Übernahme jedes
Geschäftsanteils an dem erhöhten Kapital einer
notariell aufgenommenen oder beglaubigten
Erklärung des Übernehmers. 

(2) Zur Übernahme einer Stammeinlage können 
von der Gesellschaft die bisherigen Gesellschaf-
ter oder andere Personen, welche durch die 
Übernahme ihren Beitritt zu der Gesellschaft 
erklären, zugelassen werden. Im letzteren Falle 
sind außer dem Betrage der Stammeinlage auch 
sonstige Leistungen, zu welchen der Beitretende 
nach dem Gesellschaftsvertrage verpflichtet 
sein soll, in der in Absatz 1 bezeichneten Urkun-
de ersichtlich zu machen. 

(2) Zur Übernahme eines Geschäftsanteils
können von der Gesellschaft die bisherigen
Gesellschafter oder andere Personen, welche
durch die Übernahme ihren Beitritt zu der Ge-
sellschaft erklären, zugelassen werden. Im
letzteren Falle sind außer dem Nennbetrag des
Geschäftsanteils auch sonstige Leistungen, zu
welchen der Beitretende nach dem Gesell-
schaftsvertrage verpflichtet sein soll, in der in
Absatz 1 bezeichneten Urkunde ersichtlich zu
machen. 

(3) Wird von einem der Gesellschaft bereits 
angehörenden Gesellschafter eine Stammeinla-
ge auf das erhöhte Kapital übernommen, so 
erwirbt derselbe einen weiteren Geschäftsan-
teil. 

(3) Wird von einem der Gesellschaft bereits
angehörenden Gesellschafter ein Geschäftsan-
teil an dem erhöhten Kapital übernommen, so
erwirbt derselbe einen weiteren Geschäftsan-
teil. 

(4) Die Bestimmungen in § 5 Abs. 1 und 3 über 
den Betrag der Stammeinlagen, die Bestim-
mung in § 5 Abs. 2 über die Unzulässigkeit der 
Übernahme mehrerer Stammeinlagen sowie die 

(4) Die Bestimmungen in § 5 Abs. 2 und 3 über
die Nennbeträge der Geschäftsanteile sowie die
Bestimmungen in § 19 Abs. 6 über die Verjäh-
rung des Anspruchs der Gesellschaft auf Leis-
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Bestimmungen in § 19 Abs. 6 über die Verjäh-
rung finden auch hinsichtlich der auf das erhöh-
te Kapital zu leistenden Stammeinlagen An-
wendung. 

tung der Einlagen sind auch hinsichtlich der an
dem erhöhten Kapital übernommenen Ge-
schäftsanteile anzuwenden. 

    
§ 55a Genehmigtes Kapital 

    (1) Der Gesellschaftsvertrag kann die Geschäfts-
führer für höchstens fünf Jahre nach Eintragung
der Gesellschaft ermächtigen, das Stammkapi-
tal bis zu einem bestimmten Nennbetrag (ge-
nehmigtes Kapital) durch Ausgabe neuer Ge-
schäftsanteile gegen Einlagen zu erhöhen. Der
Nennbetrag des genehmigten Kapitals darf die
Hälfte des Stammkapitals, das zur Zeit der
Ermächtigung vorhanden ist, nicht übersteigen. 

    (2) Die Ermächtigung kann auch durch Abände-
rung des Gesellschaftsvertrages für höchstens
fünf Jahre nach deren Eintragung erteilt wer-
den. 

    (3) Gegen Sacheinlagen (§ 56) dürfen Geschäfts-
anteile nur ausgegeben werden, wenn die
Ermächtigung es vorsieht. 

§ 56 Voraussetzungen für Sacheinlagen § 56 Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen  

(1) Sollen Sacheinlagen geleistet werden, so 
müssen ihr Gegenstand und der Betrag der 
Stammeinlage, auf die sich die Sacheinlage 
bezieht, im Beschluss über die Erhöhung des 
Stammkapitals festgesetzt werden. Die Festset-
zung ist in die in § 55 Abs. 1 bezeichnete Erklä-
rung des Übernehmers aufzunehmen. 

(1) Sollen Sacheinlagen geleistet werden, so
müssen ihr Gegenstand und der Nennbetrag
des Geschäftsanteils, auf den sich die Sachein-
lage bezieht, im Beschluss über die Erhöhung
des Stammkapitals festgesetzt werden. Die
Festsetzung ist in die in § 55 Abs. 1 bezeichnete
Erklärung des Übernehmers aufzunehmen. 

(2) Die §§ 9 und 19 Abs. 5 finden entsprechende 
Anwendung. 

(2) Die §§ 9 und 19 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4
finden entsprechende Anwendung. 

§ 56a Sicherungsbestellung § 56a Leistungen auf das neue Stammka-
pital 

Für die Leistungen der Einlagen auf das neue 
Stammkapital und die Bestellung einer Siche-
rung findet § 7 Abs. 2 Satz 1 und 3, Abs. 3 ent-
sprechende Anwendung. 

Für die Leistungen der Einlagen auf das neue
Stammkapital finden § 7 Abs. 2 Satz 1 und
Abs. 3 sowie § 19 Abs. 5 entsprechende Anwen-
dung. 

§ 57 Anmeldung der Stammkapitalerhö-
hung 

§ 57 Anmeldung der Erhöhung 

(1) Die beschlossene Erhöhung des Stammkapi-
tals ist zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden, nachdem das erhöhte Kapital 
durch Übernahme von Stammeinlagen gedeckt 
ist. 

(1) Die beschlossene Erhöhung des Stammkapi-
tals ist zur Eintragung in das Handelsregister
anzumelden, nachdem das erhöhte Kapital
durch Übernahme von Geschäftsanteilen ge-
deckt ist. 
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(2) In der Anmeldung ist die Versicherung ab-
zugeben, dass die Einlagen auf das neue 
Stammkapital nach § 7 Abs. 2 Satz 1 und 3, 
Abs. 3 bewirkt sind und dass der Gegenstand 
der Leistungen sich endgültig in der freien 
Verfügung der Geschäftsführer befindet. Für die 
Anmeldung findet im Übrigen § 8 Abs. 2 Satz 2 
entsprechende Anwendung. 

(2) In der Anmeldung ist die Versicherung ab-
zugeben, dass die Einlagen auf das neue
Stammkapital nach § 7 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3
bewirkt sind und dass der Gegenstand der
Leistungen sich endgültig in der freien Verfü-
gung der Geschäftsführer befindet. § 8 Abs. 2
Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Der Anmeldung sind beizufügen: (3) Der Anmeldung sind beizufügen: 

1. unverändert 1. unverändert 

2. eine von den Anmeldenden unterschriebene 
Liste der Personen, welche die neuen 
Stammeinlagen übernommen haben; aus 
der Liste muss der Betrag der von jedem 
übernommenen Einlage ersichtlich sein;  

2. eine von den Anmeldenden unterschriebene
Liste der Personen, welche die neuen Ge-
schäftsanteile übernommen haben; aus der
Liste müssen die Nennbeträge der von jedem
übernommenen Geschäftsanteile ersichtlich
sein;  

3. unverändert 3. unverändert 

(4) unverändert (4) unverändert 

§ 57b Eintragung der Kapitalerhöhung (weggefallen)  

In die Bekanntmachung der Eintragung der 
Kapitalerhöhung sind außer deren Inhalt die bei 
einer Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen vorge-
sehenen Festsetzungen aufzunehmen. Bei der 
Bekanntmachung dieser Festsetzungen genügt 
die Bezugnahme auf die beim Gericht eingereich-
ten Urkunden. 

 

§ 57h Kapitalerhöhung § 57h Arten der Kapitalerhöhung 

(1) Die Kapitalerhöhung kann vorbehaltlich des 
§ 57l Abs. 2 durch Bildung neuer Geschäftsan-
teile oder durch Erhöhung des Nennbetrags der 
Geschäftsanteile ausgeführt werden. Die neuen 
Geschäftsanteile und die Geschäftsanteile, 
deren Nennbetrag erhöht wird, können auf 
jeden durch zehn teilbaren Betrag, müssen 
jedoch auf mindestens fünfzig Euro gestellt 
werden. 

(1) Die Kapitalerhöhung kann vorbehaltlich des
§ 57l Abs. 2 durch Bildung neuer Geschäftsan-
teile oder durch Erhöhung des Nennbetrags der
Geschäftsanteile ausgeführt werden. Die neuen
Geschäftsanteile und die Geschäftsanteile,
deren Nennbetrag erhöht wird, müssen auf
einen Betrag gestellt werden, der auf volle Euro
lautet. 

(2) unverändert (2) unverändert 

§ 57l Teilnahme an Erhöhung § 57l Teilnahme an der Erhöhung 
des Stammkapitals 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Teileingezahlte Geschäftsanteile nehmen 
entsprechend ihrem Nennbetrag an der Erhö-
hung des Stammkapitals teil. Bei ihnen kann die 
Kapitalerhöhung nur durch Erhöhung des 
Nennbetrags der Geschäftsanteile ausgeführt 

(2) Teileingezahlte Geschäftsanteile nehmen
entsprechend ihrem Nennbetrag an der Erhö-
hung des Stammkapitals teil. Bei ihnen kann die
Kapitalerhöhung nur durch Erhöhung des
Nennbetrags der Geschäftsanteile ausgeführt
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werden. Sind neben teileingezahlten Geschäfts-
anteilen vollständig eingezahlte Geschäftsantei-
le vorhanden, so kann bei diesen die Kapitaler-
höhung durch Erhöhung des Nennbetrags der 
Geschäftsanteile und durch Bildung neuer 
Geschäftsanteile ausgeführt werden. Die Ge-
schäftsanteile, deren Nennbetrag erhöht wird, 
können auf jeden durch fünf teilbaren Betrag 
gestellt werden. 

werden. Sind neben teileingezahlten Geschäfts-
anteilen vollständig eingezahlte Geschäftsantei-
le vorhanden, so kann bei diesen die Kapitaler-
höhung durch Erhöhung des Nennbetrags der
Geschäftsanteile und durch Bildung neuer
Geschäftsanteile ausgeführt werden. Die Ge-
schäftsanteile, deren Nennbetrag erhöht wird,
können auf jeden Betrag gestellt werden, der
auf volle Euro lautet. 

§ 58 Kapitalherabsetzung § 58 Herabsetzung des Stammkapitals 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Die Bestimmung in § 5 Abs. 1 über den Min-
destbetrag des Stammkapitals bleibt unberührt. 
Erfolgt die Herabsetzung zum Zweck der Zu-
rückzahlung von Stammeinlagen oder zum 
Zweck des Erlasses der auf diese geschuldeten 
Einzahlungen, so darf der verbleibende Betrag 
der Stammeinlagen nicht unter den in § 5 Abs. 1 
und 3 bezeichneten Betrag herabgehen. 

(2) Die Bestimmung in § 5 Abs. 1 über den Min-
destbetrag des Stammkapitals bleibt unberührt.
Erfolgt die Herabsetzung zum Zweck der Zu-
rückzahlung von Einlagen oder zum Zweck des
Erlasses zu leistender Einlagen, dürfen die
verbleibenden Nennbeträge der Geschäftsantei-
le nicht unter den in § 5 Abs. 2 und 3 bezeichne-
ten Betrag herabgehen. 

§ 58a Vereinfachte Kapitalherabsetzung § 58a Vereinfachte Kapitalherabsetzung 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) unverändert (2) unverändert 

(3) Im Beschluss über die vereinfachte Kapital-
herabsetzung sind die Nennbeträge der Ge-
schäftsanteile dem herabgesetzten Stammkapi-
tal anzupassen. Die Geschäftsanteile können 
auf jeden durch zehn teilbaren Betrag, müssen 
jedoch auf mindestens fünfzig Euro gestellt 
werden. Geschäftsanteile, deren Nennbetrag 
durch die Herabsetzung unter fünfzig Euro 
sinken würde, sind von den Geschäftsführern zu 
gemeinschaftlichen Geschäftsanteilen zu verei-
nigen, wenn die Einlagen auf die Geschäftsan-
teile voll geleistet, die Geschäftsanteile nicht 
mit einer Nachschusspflicht oder mit Rechten 
Dritter belastet und nach dem Gesellschaftsver-
trag nicht mit verschiedenen Rechten und 
Pflichten ausgestattet sind. Die Erklärung über 
die Vereinigung der Geschäftsanteile bedarf der 
notariellen Beurkundung. Die Vereinigung wird 
mit der Eintragung des Beschlusses über die 
Kapitalherabsetzung in das Handelsregister 
wirksam. 

(3) Im Beschluss über die vereinfachte Kapital-
herabsetzung sind die Nennbeträge der Ge-
schäftsanteile dem herabgesetzten Stammkapi-
tal anzupassen. Die Geschäftsanteile müssen
auf einen Betrag gestellt werden, der auf volle
Euro lautet. 

(4) unverändert (4) unverändert 

(5) unverändert (5) unverändert 
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§ 58f Kapitalherabsetzung bei gleichzeiti-
ger Erhöhung des Stammkapitals 

§ 58f Kapitalherabsetzung bei gleichzeiti-
ger Erhöhung des Stammkapitals 

(1) Wird im Fall des § 58e zugleich mit der Kapi-
talherabsetzung eine Erhöhung des Stammkapi-
tals beschlossen, so kann auch die Kapitalerhö-
hung in dem Jahresabschluss als vollzogen 
berücksichtigt werden. Die Beschlussfassung ist 
nur zulässig, wenn die neuen Stammeinlagen 
übernommen, keine Sacheinlagen festgesetzt 
sind und wenn auf jede neue Stammeinlage die 
Einzahlung geleistet ist, die nach § 56a zur Zeit 
der Anmeldung der Kapitalerhöhung bewirkt 
sein muss. Die Übernahme und die Einzahlung 
sind dem Notar nachzuweisen, der den Be-
schluss über die Erhöhung des Stammkapitals 
beurkundet. 

(1) Wird im Fall des § 58e zugleich mit der Kapi-
talherabsetzung eine Erhöhung des Stammkapi-
tals beschlossen, so kann auch die Kapitalerhö-
hung in dem Jahresabschluss als vollzogen
berücksichtigt werden. Die Beschlussfassung ist
nur zulässig, wenn die neuen Geschäftsanteile
übernommen, keine Sacheinlagen festgesetzt
sind und wenn auf jeden neuen Geschäftsanteil
die Einzahlung geleistet ist, die nach § 56a zur
Zeit der Anmeldung der Kapitalerhöhung be-
wirkt sein muss. Die Übernahme und die Ein-
zahlung sind dem Notar nachzuweisen, der den
Beschluss über die Erhöhung des Stammkapitals
beurkundet. 

(2) unverändert (2) unverändert 

(3) unverändert (3) unverändert 

§ 60 Gründe für die Auflösung der GmbH § 60 Auflösungsgründe 

(1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
wird aufgelöst: 

(1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
wird aufgelöst: 

1. unverändert 1. unverändert 

2. unverändert 2. unverändert 

3. unverändert 3. unverändert 

4. unverändert 4. unverändert 

5. unverändert 5. unverändert 

6. mit der Rechtskraft einer Verfügung des 
Registergerichts, durch welche nach den 
§§ 144a, 144b des Gesetzes über die Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
ein Mangel des Gesellschaftsvertrags oder 
die Nichteinhaltung der Verpflichtungen 
nach § 19 Abs. 4 dieses Gesetzes festgestellt 
worden ist;  

6. mit der Rechtskraft einer Verfügung des
Registergerichts, durch welche nach § 144a
des Gesetzes über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit ein Mangel des
Gesellschaftsvertrags festgestellt worden
ist; 

7. unverändert 7. unverändert 

(2) unverändert (2) unverändert 

§ 64 Antragspflicht der Geschäftsführer 
bei Zahlungsunfähigkeit der GmbH 

§ 64 Haftung für Zahlungen nach Zah-
lungs-unfähigkeit oder Überschuldung  

(1) Wird die Gesellschaft zahlungsunfähig, so 
haben die Geschäftsführer ohne schuldhaftes 
Zögern, spätestens aber drei Wochen nach 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens zu beantragen. Dies gilt 
sinngemäß, wenn sich eine Überschuldung der 

Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft zum
Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die nach
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der Gesell-
schaft oder nach Feststellung ihrer Überschul-
dung geleistet werden. Dies gilt nicht von Zah-
lungen, die auch nach diesem Zeitpunkt mit der
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Gesellschaft ergibt. Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns
vereinbar sind. Die gleiche Verpflichtung trifft
die Geschäftsführer für Zahlungen an Gesell-
schafter, soweit diese zur Zahlungsunfähigkeit
der Gesellschaft führen mussten, es sei denn,
dies war auch bei Beachtung der in Satz 2 be-
zeichneten Sorgfalt nicht erkennbar. Auf den
Ersatzanspruch finden die Bestimmungen in
§ 43 Abs. 3 und 4 entsprechende Anwendung. 

(2) Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft zum 
Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die nach 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft 
oder nach Feststellung ihrer Überschuldung 
geleistet werden. Dies gilt nicht von Zahlungen, 
die auch nach diesem Zeitpunkt mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Geschäftsmanns vereinbar 
sind. 3Auf den Ersatzanspruch finden die Be-
stimmungen in § 43 Abs. 3 und 4 entsprechende 
Anwendung. 

(weggefallen) 

§ 65 Anmeldung der Auflösung zum 
Handelsregister, Bekanntmachung 

§ 65 Anmeldung und Eintragung der Auf-
lösung 

(1) Die Auflösung der Gesellschaft ist zur Eintra-
gung in das Handelsregister anzumelden. Dies 
gilt nicht in den Fällen der Eröffnung oder der 
Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens und der gerichtlichen Feststellung eines 
Mangels des Gesellschaftsvertrags oder der 
Nichteinhaltung der Verpflichtungen nach § 19 
Abs. 4. In diesen Fällen hat das Gericht die Auf-
lösung und ihren Grund von Amts wegen einzu-
tragen. 4Im Falle der Löschung der Gesellschaft 
(§ 60 Abs. 1 Nr. 7) entfällt die Eintragung der 
Auflösung. 

(1) Die Auflösung der Gesellschaft ist zur Eintra-
gung in das Handelsregister anzumelden. Dies
gilt nicht in den Fällen der Eröffnung oder der
Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens und der gerichtlichen Feststellung eines
Mangels des Gesellschaftsvertrags. In diesen
Fällen hat das Gericht die Auflösung und ihren
Grund von Amts wegen einzutragen. Im Falle
der Löschung der Gesellschaft (§ 60 Abs. 1 Nr. 7)
entfällt die Eintragung der Auflösung. 

(2) unverändert (2) unverändert 

§ 66 Liquidation der GmbH, 
Bestellung von Liquidatoren 

§ 66 Liquidatoren 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) unverändert (2) unverändert 

(3) unverändert (3) unverändert 

(4) Für die Auswahl der Liquidatoren findet § 6 
Abs. 2 Satz 3 und 4 entsprechende Anwendung. 

(4) Für die Auswahl der Liquidatoren findet § 6
Abs. 2 Satz 2 und 3 entsprechende Anwendung. 

(5) unverändert (5) unverändert 
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§ 71 Pflicht zur Aufstellung einer Bilanz; 
Rechte und Pflichten der Liquidatoren 

§ 71 Eröffnungsbilanz; Rechte und Pflich-
ten 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) unverändert (2) unverändert 

(3) unverändert (3) unverändert 

(4) Im Übrigen haben sie die aus §§ 36, 37, 41 
Abs. 1, § 43 Abs. 1, 2 und 4, § 49 Abs. 1 und 2, 
§ 64 sich ergebenden Rechte und Pflichten der 
Geschäftsführer. 

(4) Im Übrigen haben sie die aus §§ 37, 41, 43
Abs. 1, 2 und 4, § 49 Abs. 1 und 2, § 64 sich
ergebenden Rechte und Pflichten der Geschäfts-
führer. 

(5) Auf allen Geschäftsbriefen, die an einen 
bestimmten Empfänger gerichtet werden, 
müssen die Rechtsform und der Sitz der Gesell-
schaft, die Tatsache, dass die Gesellschaft sich 
in Liquidation befindet, das Registergericht des 
Sitzes der Gesellschaft und die Nummer, unter 
der die Gesellschaft in das Handelsregister 
eingetragen ist, sowie alle Liquidatoren und, 
sofern die Gesellschaft einen Aufsichtsrat gebil-
det und dieser einen Vorsitzenden hat, der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats mit dem Famili-
ennamen und mindestens einem ausgeschrie-
benen Vornamen angegeben werden. Werden 
Angaben über das Kapital der Gesellschaft 
gemacht, so müssen in jedem Falle das Stamm-
kapital sowie, wenn nicht alle in Geld zu leis-
tenden Einlagen eingezahlt sind, der Gesamtbe-
trag der ausstehenden Einlagen angegeben 
werden. Der Angaben nach Satz 1 bedarf es 
nicht bei Mitteilungen oder Berichten, die im 
Rahmen einer bestehenden Geschäftsverbin-
dung ergehen und für die üblicherweise Vordru-
cke verwendet werden, in denen lediglich die im 
Einzelfall erforderlichen besonderen Angaben 
eingefügt zu werden brauchen. Bestellscheine 
gelten als Geschäftsbriefe im Sinne des Satzes 
1; Satz 3 ist auf sie nicht anzuwenden. 

(5) Auf den Geschäftsbriefen ist anzugeben,
dass sich die Gesellschaft in Liquidation befin-
det; im Übrigen gilt § 35a entsprechend. 

§ 82 Falsche Angaben und 
unwahre Versicherungen 

§ 82 Falsche Angaben 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. als Gesellschafter oder als Geschäftsführer 
zum Zweck der Eintragung der Gesellschaft 
über die Übernahme der Stammeinlagen, die 
Leistung der Einlagen, die Verwendung ein-
gezahlter Beträge, über Sondervorteile, 
Gründungsaufwand, Sacheinlagen und Si-
cherungen für nicht voll eingezahlte Geldein-

1. als Gesellschafter oder als Geschäftsführer
zum Zweck der Eintragung der Gesellschaft
über die Übernahme der Geschäftsanteile, 
die Leistung der Einlagen, die Verwendung
eingezahlter Beträge, über Sondervorteile,
Gründungsaufwand und Sacheinlagen, 
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lagen,  

2. unverändert 2. unverändert 

3. unverändert 3. unverändert 

4. unverändert 4. unverändert 

5. als Geschäftsführer in der nach § 8 Abs. 3 
Satz 1 oder § 39 Abs. 3 Satz 1 abzugebenden 
Versicherung oder als Liquidator in der nach 
§ 67 Abs. 3 Satz 1 abzugebenden Versiche-
rung  

5. als Geschäftsführer einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung oder als Geschäftslei-
ter einer ausländischen juristischen Person
in der nach § 8 Abs. 3 Satz 1 oder § 39 Abs. 3
Satz 1 abzugebenden Versicherung oder als
Liquidator in der nach § 67 Abs. 3 Satz 1 ab-
zugebenden Versicherung 

falsche Angaben macht. falsche Angaben macht. 

(2) unverändert (2) unverändert 

§ 84 Strafandrohung bei Nichtbeantra-
gung der Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens 

§ 84 Verletzung der Verlustanzeigepflicht 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe wird bestraft, wer es 

1. als Geschäftsführer unterlässt, den Gesell-
schaftern einen Verlust in Höhe der Hälfte 
des Stammkapitals anzuzeigen, oder 

2. als Geschäftsführer entgegen § 64 Abs. 1 oder 
als Liquidator entgegen § 71 Abs. 4 unterlässt, 
bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu be-
antragen. 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer es als Geschäfts-
führer unterlässt, den Gesellschaftern einen
Verlust in Höhe der Hälfte des Stammkapitals
anzuzeigen. 

(2) unverändert (2) unverändert 

§ 86 Umstellung auf den Euro (weggefallen) 

(1) Gesellschaften, die vor dem 1. Januar 1999 in 
das Handelsregister eingetragen worden sind, 
dürfen ihr auf Deutsche Mark lautendes Stamm-
kapital beibehalten; Entsprechendes gilt für 
Gesellschaften, die vor dem 1. Januar 1999 zur 
Eintragung in das Handelsregister angemeldet, 
aber erst danach bis zum 31. Dezember 2001 
eingetragen werden. Für Mindestbetrag und 
Teilbarkeit von Kapital, Einlagen und Geschäfts-
anteilen sowie für den Umfang des Stimmrechts 
bleiben bis zu einer Kapitaländerung nach Satz 4 
die bis dahin gültigen Beträge weiter maßgeb-
lich. Dies gilt auch, wenn die Gesellschaft ihr 
Kapital auf Euro umgestellt hat; das Verhältnis 
der mit den Geschäftsanteilen verbundenen 
Rechte zueinander wird durch Umrechnung 
zwischen Deutscher Mark und Euro nicht berührt. 
Eine Änderung des Stammkapitals darf nach dem 
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31. Dezember 2001 nur eingetragen werden, 
wenn das Kapital auf Euro umgestellt und die in 
Euro berechneten Nennbeträge der Geschäftsan-
teile auf einen durch zehn teilbaren Betrag, 
mindestens jedoch auf fünfzig Euro gestellt 
werden. 

(2) Bei Gesellschaften, die zwischen dem 1. Janu-
ar 1999 und dem 31. Dezember 2001 zum Han-
delsregister angemeldet und in das Register 
eingetragen werden, dürfen Stammkapital und 
Stammeinlagen auch auf Deutsche Mark lauten. 
Für Mindestbetrag und Teilbarkeit von Kapital, 
Einlagen und Geschäftsanteilen sowie für den 
Umfang des Stimmrechts gelten die zu dem vom 
Rat der Europäischen Union gemäß Artikel 109l 
Abs. 4 Satz 1 des EG-Vertrages unwiderruflich 
festgelegten Umrechnungskurs in Deutsche Mark 
umzurechnenden Beträge des Gesetzes in der ab 
dem 1. Januar 1999 geltenden Fassung. 

 

(3) Die Umstellung des Stammkapitals und der 
Geschäftsanteile sowie weiterer satzungsmäßi-
ger Betragsangaben auf Euro zu dem gemäß 
Artikel 109l Abs. 4 Satz 1 des EG-Vertrages unwi-
derruflich festgelegten Umrechnungskurs erfolgt 
durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher 
Stimmenmehrheit nach § 47; § 53 Abs. 2 Satz 1 
findet keine Anwendung. Auf die Anmeldung 
und Eintragung der Umstellung in das Handels-
register ist § 54 Abs. 1 Satz 2 nicht anzuwenden. 
Werden mit der Umstellung weitere Maßnah-
men verbunden, insbesondere das Kapital verän-
dert, bleiben die hierfür geltenden Vorschriften 
unberührt; auf eine Herabsetzung des Stammka-
pitals, mit der die Nennbeträge der Geschäftsan-
teile auf einen Betrag nach Absatz 1 Satz 4 ge-
stellt werden, findet jedoch § 58 Abs. 1 keine 
Anwendung, wenn zugleich eine Erhöhung des 
Stammkapitals gegen Bareinlagen beschlossen 
und diese in voller Höhe vor der Anmeldung zum 
Handelsregister geleistet werden. 

 

§ 87 Anwendung des Transparenz- und 
Publizitätsgesetzes 

(weggefallen) 

§ 42a Abs. 4 in der Fassung des Artikels 3 Abs. 3 
des Transparenz- und Publizitätsgesetzes vom 
19. Juli 2002 (BGBl I S. 2681) ist erstmals auf den 
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht 
für das nach dem 31. Dezember 2001 beginnen-
de Geschäftsjahr anzuwenden. 

 



Anlage 1 (zu Artikel 1 Nr. 50) 

a) Musterprotokoll für die Gründung einer Einpersonengesellschaft 

UR. Nr. _________________ 

Heute, den _________________, 

erschien vor mir, _________________, 

Notar/in mit dem Amtssitz in _________________, 

Herr/Frau1  

_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________2  

1. Der Erschienene errichtet hiermit nach § 2 Abs. 1a GmbHG eine Gesellschaft mit   
beschränkter Haftung unter der Firma _________________ mit dem Sitz in 
_________________.  

2. Gegenstand des Unternehmens ist _________________. 

3. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt _________________€  
(i. W. _________________Euro) und wird vollständig von Herrn/Frau3 
_________________ (Geschäftsanteil Nr. 1) übernommen. Die Einlage ist in Geld zu 
erbringen, und zwar sofort in voller Höhe / zu 50 % sofort, im Übrigen sobald die       
Gesellschafterversammlung ihre Einforderung beschließt4 . 

4. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird Herr/Frau5 _________________, geboren 
am _________________, wohnhaft in _________________, bestellt. Der Geschäfts-
führer ist von den Beschränkungen des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs befreit. 

5. Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem       
Gesamtbetrag von 300 €, höchstens jedoch bis zum Betrag ihres Stammkapitals.     
Darüber hinausgehende Kosten trägt der Gesellschafter. 

6. Von dieser Urkunde erhält eine Ausfertigung der Gesellschafter, beglaubigte Ablich-
tungen die Gesellschaft und das Registergericht (in elektronischer Form) sowie eine 
einfache Abschrift das Finanzamt – Körperschaftsteuerstelle –. 

7. Der Erschienene wurde vom Notar/von der Notarin insbesondere auf Folgendes    
hingewiesen: _________________ 

                                                                                                                                                                                  

1 Nicht Zutreffendes streichen. Bei juristischen Personen ist die Anrede Herr/Frau wegzulassen. 
2  Hier sind neben der Bezeichnung des Gesellschafters und den Angaben zur notariellen Identitäts-

feststellung ggf. der Güterstand und die Zustimmung des Ehegatten sowie die Angaben zu einer 
etwaigen Vertretung zu vermerken. 

3  Nicht Zutreffendes streichen. Bei juristischen Personen ist die Anrede Herr/Frau wegzulassen. 
4  Nicht Zutreffendes streichen. Bei der Unternehmergesellschaft muss die zweite Alternative gestri-

chen werden. 
5  Nicht Zutreffendes streichen.  



b) Musterprotokoll für die Gründung einer Mehrpersonengesellschaft 
mit bis zu drei Gesellschaftern 

UR. Nr. _________________ 

Heute, den _________________, 

erschien vor mir, _________________, 

Notar/in mit dem Amtssitz in _________________, 

Herr/Frau6 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________7  

Herr/Frau8 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________9  

Herr/Frau10 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________11 

1. Die Erschienenen errichten hiermit nach § 2 Abs. 1a GmbHG eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung unter der Firma _________________ mit dem Sitz in 
_________________.  

2. Gegenstand des Unternehmens ist _________________. 

3. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt _________________€                                      
(i. W. _________________Euro) und wird wie folgt übernommen:  

                                                                                                                                                                                  

6 Nicht Zutreffendes streichen. Bei juristischen Personen ist die Anrede Herr/Frau wegzulassen. 
7  Hier sind neben der Bezeichnung des Gesellschafters und den Angaben zur notariellen Identitäts-

feststellung ggf. der Güterstand und die Zustimmung des Ehegatten sowie die Angaben zu einer 
etwaigen Vertretung zu vermerken. 

8  Nicht Zutreffendes streichen. Bei juristischen Personen ist die Anrede Herr/Frau wegzulassen. 
9   Hier sind neben der Bezeichnung des Gesellschafters und den Angaben zur notariellen Identitäts-

feststellung ggf. der Güterstand und die Zustimmung des Ehegatten sowie die Angaben zu einer 
etwaigen Vertretung zu vermerken. 

10 Nicht Zutreffendes streichen. Bei juristischen Personen ist die Anrede Herr/Frau wegzulassen. 
11 Hier sind neben der Bezeichnung des Gesellschafters und den Angaben zur notariellen Identitäts-

feststellung ggf. der Güterstand und die Zustimmung des Ehegatten sowie die Angaben zu einer 
etwaigen Vertretung zu vermerken. 



    Herr/Frau12 _________________ übernimmt einen Geschäftsanteil mit einem     
Nennbetrag in Höhe von _________________€ (i. W. _________________Euro)     
(Geschäftsanteil Nr. 1), 
Herr/Frau13 _________________ übernimmt einen Geschäftsanteil mit einem    
Nennbetrag in Höhe von _________________€ (i. W. _________________Euro)    
(Geschäftsanteil Nr. 2), 
Herr/Frau14 _________________ übernimmt einen Geschäftsanteil mit einem     
Nennbetrag in Höhe von _________________€ (i. W. _________________Euro)    
(Geschäftsanteil Nr. 3). 
Die Einlagen sind in Geld zu erbringen, und zwar sofort in voller Höhe / zu 50 % sofort, 
im Übrigen sobald die Gesellschafterversammlung ihre Einforderung beschließt15.  

4. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird Herr/Frau16 _________________, geboren 
am _________________, wohnhaft in _________________, bestellt. Der Geschäfts-
führer ist von den Beschränkungen des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs befreit.  

5. Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem       
Gesamtbetrag von 300 €, höchstens jedoch bis zum Betrag ihres Stammkapitals.     
Darüber hinausgehende Kosten tragen die Gesellschafter im Verhältnis der Nennbe-
träge ihrer Geschäftsanteile.  

6. Von dieser Urkunde erhält eine Ausfertigung jeder Gesellschafter, beglaubigte Ablich-
tungen die Gesellschaft und das Registergericht (in elektronischer Form) sowie eine 
einfache Abschrift das Finanzamt – Körperschaftsteuerstelle –.  

7. Die Erschienenen wurden vom Notar/von der Notarin insbesondere auf Folgendes 
hingewiesen: _________________ 

 

 

Anlage 2 (zu Artikel 1 Nr. 51) 
(amtliche Neufassung der Paragrafenüberschriften des GmbHG – vom Abdruck wurde 
abgesehen) 

                                                                                                                                                                                  
12 Nicht Zutreffendes streichen. Bei juristischen Personen ist die Anrede Herr/Frau wegzulassen. 
13 Nicht Zutreffendes streichen. Bei juristischen Personen ist die Anrede Herr/Frau wegzulassen. 
14 Nicht Zutreffendes streichen. Bei juristischen Personen ist die Anrede Herr/Frau wegzulassen. 
15 Nicht Zutreffendes streichen. Bei der Unternehmergesellschaft muss die zweite Alternative ge-

strichen werden. 
16 Nicht Zutreffendes streichen. 



 
HGB (alt) HGB (neu) 

§ 13 Zweigniederlassungen von Unter-
nehmen mit Sitz im Inland 

§ 13 Zweigniederlassungen von Unter-
nehmen mit Sitz im Inland 

(1) Die Errichtung einer Zweigniederlassung ist 
von einem Einzelkaufmann oder einer juristi-
schen Person beim Gericht der Hauptnieder-
lassung, von einer Handelsgesellschaft beim 
Gericht des Sitzes der Gesellschaft, unter Anga-
be des Ortes der Zweigniederlassung und des 
Zusatzes, falls der Firma der Zweigniederlas-
sung ein solcher beigefügt wird, zur Eintragung 
anzumelden. In gleicher Weise sind spätere 
Änderungen der die Zweigniederlassung betref-
fenden einzutragenden Tatsachen anzumelden. 

(1) Die Errichtung einer Zweigniederlassung ist
von einem Einzelkaufmann oder einer juristi-
schen Person beim Gericht der Hauptnieder-
lassung, von einer Handelsgesellschaft beim
Gericht des Sitzes der Gesellschaft, unter Anga-
be des Ortes und der inländischen Geschäftsan-
schrift der Zweigniederlassung und des Zusat-
zes, falls der Firma der Zweigniederlassung ein
solcher beigefügt wird, zur Eintragung anzu-
melden. In gleicher Weise sind spätere Ände-
rungen der die Zweigniederlassung betreffen-
den einzutragenden Tatsachen anzumelden. 

(2) Das zuständige Gericht trägt die Zweig-
niederlassung auf dem Registerblatt der Haupt-
niederlassung oder des Sitzes unter Angabe des 
Ortes der Zweigniederlassung und des Zusatzes, 
falls der Firma der Zweigniederlassung ein 
solcher beigefügt ist, ein, es sei denn, die 
Zweigniederlassung ist offensichtlich nicht 
errichtet worden. 

(2) Das zuständige Gericht trägt die Zweig-
niederlassung auf dem Registerblatt der Haupt-
niederlassung oder des Sitzes unter Angabe des
Ortes sowie der inländischen Geschäftsanschrift
der Zweigniederlassung und des Zusatzes, falls
der Firma der Zweigniederlassung ein solcher
beigefügt ist, ein, es sei denn, die Zweignieder-
lassung ist offensichtlich nicht errichtet worden.

(3) unverändert (3) unverändert 

§ 13d Sitz oder Hauptniederlassung im 
Ausland 

§ 13d Sitz oder Hauptniederlassung im 
Ausland 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Die Eintragung der Errichtung der Zweignie-
derlassung hat auch den Ort der Zweignieder-
lassung zu enthalten; ist der Firma der Zweig-
niederlassung ein Zusatz beigefügt, so ist auch 
dieser einzutragen. 

(2) Die Eintragung der Errichtung der Zweignie-
derlassung hat auch den Ort und die inländische
Geschäftsanschrift    der Zweigniederlassung zu
enthalten; ist der Firma der Zweigniederlassung
ein Zusatz beigefügt, so ist auch dieser einzu-
tragen. 

(3) Im Übrigen gelten für die Anmeldungen, 
Einreichungen, Eintragungen und Bekanntma-
chungen, die die Zweigniederlassung eines 
Einzelkaufmanns, einer Handelsgesellschaft 
oder einer juristischen Person mit Ausnahme 
von Aktiengesellschaften, Kommanditgesell-
schaften auf Aktien und Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung betreffen, die Vorschrif-
ten für Hauptniederlassungen oder Nieder-
lassungen am Sitz der Gesellschaft sinngemäß, 
soweit nicht das ausländische Recht Ab-
weichungen nötig macht. 

(3) Im Übrigen gelten für die Anmeldungen,
Einreichungen, Eintragungen, Bekanntmachun-
gen und Änderungen einzutragender Tatsachen,
die die Zweigniederlassung eines Einzelkauf-
manns, einer Handelsgesellschaft oder einer
juristischen Person mit Ausnahme von Aktien-
gesellschaften, Kommanditgesellschaften auf
Aktien und Gesellschaften mit beschränkter
Haftung betreffen, die Vorschriften für Haupt-
niederlassungen oder Niederlassungen am Sitz
der Gesellschaft sinngemäß, soweit nicht das
ausländische Recht Abweichungen nötig macht. 

 

 



HGB (alt) HGB (neu) 

§ 13e Zweigniederlassungen von 
Kapitalgesellschaften mit Sitz im Ausland 

§ 13e Zweigniederlassungen von 
Kapitalgesellschaften mit Sitz im Ausland 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Die Errichtung einer Zweigniederlassung 
einer Aktiengesellschaft ist durch den Vorstand, 
die Errichtung einer Zweigniederlassung einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist durch 
die Geschäftsführer zur Eintragung in das Han-
delsregister anzumelden. Bei der Anmeldung ist 
das Bestehen der Gesellschaft als solcher und, 
wenn der Gegenstand des Unternehmens oder 
die Zulassung zum Gewerbebetrieb im Inland der 
staatlichen Genehmigung bedarf, auch diese 
nachzuweisen. Die Anmeldung hat auch die 
Anschrift und den Gegenstand der Zweignieder-
lassung zu enthalten. In der Anmeldung sind 
ferner anzugeben 

(2) Die Errichtung einer Zweigniederlassung
einer Aktiengesellschaft ist durch den Vorstand,
die Errichtung einer Zweigniederlassung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist durch
die Geschäftsführer zur Eintragung in das Han-
delsregister anzumelden. Bei der Anmeldung ist
das Bestehen der Gesellschaft als solcher nach-
zuweisen. Die Anmeldung hat auch eine inlän-
dische Geschäftsanschrift und den Gegenstand
der Zweigniederlassung zu enthalten. Daneben
kann eine Person, die für Willenserklärungen
und Zustellungen an die Gesellschaft emp-
fangsberechtigt ist, mit einer inländischen
Anschrift zur Eintragung in das Handelsregister
angemeldet werden; Dritten gegenüber gilt die
Empfangsberechtigung als fortbestehend, bis
sie im Handelsregister gelöscht und die
Löschung bekannt gemacht worden ist, es sei
denn, dass die fehlende Empfangsberechtigung
dem Dritten bekannt war. In der Anmeldung
sind ferner anzugeben 

1. unverändert 1. unverändert 

2. unverändert 2. unverändert 

3. unverändert 3. unverändert 

4. wenn die Gesellschaft nicht dem Recht eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Gemein-
schaften oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum unterliegt, das Recht des 
Staates, dem die Gesellschaft unterliegt.  

4. wenn die Gesellschaft nicht dem Recht eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder
eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum unterliegt, das Recht des Staates, dem
die Gesellschaft unterliegt.  

(3) Die in Absatz 2 Satz 4 Nr. 3 genannten  
Personen haben jede Änderung dieser Personen 
oder der Vertretungsbefugnis einer dieser Per-
sonen zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden. 

(3) Die in Absatz 2 Satz 5 Nr. 3 genannten
Personen haben jede Änderung dieser Personen
oder der Vertretungsbefugnis einer dieser Per-
sonen zur Eintragung in das Handelsregister
anzumelden. Für die gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaft gelten in Bezug auf die Zweig-
niederlassung § 76 Abs. 3 Satz 2 und 3 des
Aktiengesetzes sowie § 6 Abs. 2 Satz 2 und 3 des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung entsprechend. 

 (3a) An die in Absatz 2 Satz 5 Nr. 3 genannten
Personen als Vertreter der Gesellschaft können
unter der im Handelsregister eingetragenen
inländischen Geschäftsanschrift der Zweig-
niederlassung Willenserklärungen abgegeben



HGB (alt) HGB (neu) 

und Schriftstücke zugestellt werden. Unab-
hängig hiervon können die Abgabe und die
Zustellung auch unter der eingetragenen
Anschrift der empfangsberechtigten Person
nach Absatz 2 Satz 4 erfolgen. 

(4) Die in Absatz 2 Satz 4 Nr. 3 genannten  
Personen oder, wenn solche nicht angemeldet 
sind, die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft 
haben die Eröffnung oder die Ablehnung der 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder  
ähnlichen Verfahrens über das Vermögen der 
Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsre-
gister anzumelden. 

(4) Die in Absatz 2 Satz 5 Nr. 3 genannten
Personen oder, wenn solche nicht angemeldet
sind, die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft
haben die Eröffnung oder die Ablehnung der
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder
ähnlichen Verfahrens über das Vermögen der
Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregis-
ter anzumelden. 

(5) unverändert (5) unverändert 

§ 13f Zweigniederlassungen von 
Aktiengesellschaften mit Sitz im Ausland 

§ 13f Zweigniederlassungen von 
Aktiengesellschaften mit Sitz im Ausland 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Der Anmeldung ist die Satzung in öffentlich 
beglaubigter Abschrift und, sofern die Satzung 
nicht in deutscher Sprache erstellt ist, eine 
beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache 
beizufügen. Die Vorschriften des § 37 Abs. 3 des 
Aktiengesetzes finden Anwendung. Soweit 
nicht das ausländische Recht eine Abweichung 
nötig macht, sind in die Anmeldung die in § 23 
Abs. 3 und 4 sowie den §§ 24 und 25 Satz 2 des 
Aktiengesetzes vorgesehenen Bestimmungen 
und Bestimmungen der Satzung über die Zu-
sammensetzung des Vorstandes aufzunehmen; 
erfolgt die Anmeldung in den ersten zwei Jahren 
nach der Eintragung der Gesellschaft in das 
Handelsregister ihres Sitzes, sind auch die An-
gaben über Festsetzungen nach den §§ 26 und 
27 des Aktiengesetzes und der Ausgabebetrag 
der Aktien sowie Name und Wohnort der Grün-
der aufzunehmen. Der Anmeldung ist die für 
den Sitz der Gesellschaft ergangene gerichtliche 
Bekanntmachung beizufügen. 

(2) Der Anmeldung ist die Satzung in öffentlich
beglaubigter Abschrift und, sofern die Satzung
nicht in deutscher Sprache erstellt ist, eine
beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache
beizufügen. Die Vorschriften des § 37 Abs. 2
und 3    des Aktiengesetzes finden Anwendung.
Soweit nicht das ausländische Recht eine Ab-
weichung nötig macht, sind in die Anmeldung
die in § 23 Abs. 3 und 4 sowie den §§ 24 und 25
Satz 2 des Aktiengesetzes vorgesehenen Be-
stimmungen und Bestimmungen der Satzung
über die Zusammensetzung des Vorstandes
aufzunehmen; erfolgt die Anmeldung in den
ersten zwei Jahren nach der Eintragung der
Gesellschaft in das Handelsregister ihres Sitzes,
sind auch die Angaben über Festsetzungen nach
den §§ 26 und 27 des Aktiengesetzes und der
Ausgabebetrag der Aktien sowie Name und
Wohnort der Gründer aufzunehmen. Der An-
meldung ist die für den Sitz der Gesellschaft
ergangene gerichtliche Bekanntmachung beizu-
fügen. 

(3) Die Eintragung der Errichtung der Zweignie-
derlassung hat auch die Angaben nach § 39 des 
Aktiengesetzes sowie die in § 13e Abs. 2 Satz 4 
vorgeschriebenen Angaben zu enthalten. 

(3) Die Eintragung der Errichtung der Zweignie-
derlassung hat auch die Angaben nach § 39 des
Aktiengesetzes sowie die in Angaben nach § 13e
Abs. 2 Satz 3 bis 5    zu enthalten. 

(4) unverändert (4) unverändert 

(5) Im Übrigen gelten die Vorschriften der § 81 
Abs. 1 und 2, § 263 Satz 1, § 266 Abs. 1 und 2, 
§ 273 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes sinnge-
mäß, soweit nicht das ausländische Recht Ab-

(5) Im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 81,
263 Satz 1, § 266 Abs. 1 und 2, § 273 Abs. 1
Satz 1 des Aktiengesetzes sinngemäß, soweit
nicht das ausländische Recht Abweichungen



HGB (alt) HGB (neu) 

weichungen nötig macht. nötig macht. 

(6) unverändert (6) unverändert 

(7) unverändert (7) unverändert 

§ 13g Zweigniederlassungen von Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung mit 

Sitz im Ausland 

§ 13g Zweigniederlassungen von Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung mit 

Sitz im Ausland 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Der Anmeldung ist der Gesellschaftsvertrag 
in öffentlich beglaubigter Abschrift und, sofern 
der Gesellschaftsvertrag nicht in deutscher 
Sprache erstellt ist, eine beglaubigte Überset-
zung in deutscher Sprache beizufügen. Die 
Vorschriften des § 8 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung sind anzuwenden. Wird 
die Errichtung der Zweigniederlassung in den 
ersten zwei Jahren nach der Eintragung der 
Gesellschaft in das Handelsregister ihres Sitzes 
angemeldet, so sind in die Anmeldung auch die 
nach § 5 Abs. 4 des Gesetzes betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung ge-
troffenen Festsetzungen aufzunehmen, soweit 
nicht das ausländische Recht Abweichungen 
nötig macht. 

(2) Der Anmeldung ist der Gesellschaftsvertrag
in öffentlich beglaubigter Abschrift und, sofern
der Gesellschaftsvertrag nicht in deutscher
Sprache erstellt ist, eine beglaubigte Überset-
zung in deutscher Sprache beizufügen. Die
Vorschriften des § 8 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 und
4 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung sind anzuwenden.
Wird die Errichtung der Zweigniederlassung in
den ersten zwei Jahren nach der Eintragung der
Gesellschaft in das Handelsregister ihres Sitzes
angemeldet, so sind in die Anmeldung auch die
nach § 5 Abs. 4 des Gesetzes betreffend die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung ge-
troffenen Festsetzungen aufzunehmen, soweit
nicht das ausländische Recht Abweichungen
nötig macht. 

(3) Die Eintragung der Errichtung der Zweig-
niederlassung hat auch die Angaben nach § 10 
des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung sowie die in § 13e Abs. 2 
Satz 4 vorgeschriebenen Angaben zu enthalten. 

(3) Die Eintragung der Errichtung der Zweig-
niederlassung hat auch die Angaben nach § 10
des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung sowie die Angaben nach
§ 13e Abs. 2 Satz 3 bis 5    zu enthalten. 

(4) unverändert (4) unverändert 

(5) Im Übrigen gelten die Vorschriften der § 39 
Abs. 1 und 2, § 65 Abs. 1 Satz 1, § 67 Abs. 1 und 
2, § 74 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung sinn-
gemäß, soweit nicht das ausländische Recht 
Abweichungen nötig macht. 

(5) Im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 39,
65 Abs. 1 Satz 1, § 67 Abs. 1 und 2, § 74 Abs. 1
Satz 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung sinngemäß,
soweit nicht das ausländische Recht Ab-
weichungen nötig macht. 

(6) unverändert (6) unverändert 

 
§ 15a Öffentliche Zustellung 

 Ist bei einer juristischen Person, die zur Anmel-
dung einer inländischen Geschäftsanschrift zum
Handelsregister verpflichtet ist, der Zugang
einer Willenserklärung nicht unter der einge-
tragenen Anschrift oder einer im Handels-
register eingetragenen Anschrift einer für
Zustellungen empfangsberechtigten Person
oder einer ohne Ermittlungen bekannten ande-



HGB (alt) HGB (neu) 

ren inländischen Anschrift möglich, kann die
Zustellung nach den für die öffentliche Zustel-
lung geltenden Vorschriften der Zivilprozess-
ordnung erfolgen. Zuständig ist das Amts-
gericht, in dessen Bezirk sich die eingetragene
inländische Geschäftsanschrift der Gesellschaft
befindet. § 132 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
bleibt unberührt. 

§ 29 Anmeldepflicht § 29 Anmeldepflicht 

Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firma und 
den Ort seiner Handelsniederlassung bei dem 
Gericht, in dessen Bezirke sich die Niederlassung 
befindet, zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden. 

Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firma,
den Ort und die inländische Geschäftsanschrift
seiner Handelsniederlassung bei dem Gericht, in
dessen Bezirke sich die Niederlassung befindet,
zur Eintragung in das Handelsregister anzu-
melden. 

§ 31 Anmeldung und Eintragung 
bei bestehender Firma; Erlöschen 

§ 31 Anmeldung und Eintragung 
bei bestehender Firma; Erlöschen 

(1) Eine Änderung der Firma oder ihrer Inhaber 
sowie die Verlegung der Niederlassung an einen 
anderen Ort ist nach den Vorschriften des § 29 
zur Eintragung in das Handelsregister anzumel-
den. 

(1) Eine Änderung der Firma oder ihrer Inhaber,,,,
die Verlegung der Niederlassung an einen ande-
ren Ort sowie die Änderung der inländischen
Geschäftsanschrift ist nach den Vorschriften des
§ 29 zur Eintragung in das Handelsregister
anzumelden. 

(2) unverändert (2) unverändert 

§ 106 Anmeldung zur Eintragung 
in das Handelsregister 

§ 106 Anmeldung zur Eintragung 
in das Handelsregister 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Die Anmeldung hat zu enthalten: (2) Die Anmeldung hat zu enthalten: 

1. unverändert 1. unverändert 

2. die Firma der Gesellschaft und den Ort, wo 
sie ihren Sitz hat;  

2. die Firma der Gesellschaft, den Ort, an dem
sie ihren Sitz hat, und die inländische Ge-
schäftsanschrift; 

3. unverändert 3. unverändert 

4. unverändert 4. unverändert 

§ 107 Anmeldung und Eintragung 
von Änderungen 

§ 107 Anmeldung und Eintragung 
von Änderungen 

Wird die Firma einer Gesellschaft geändert oder 
der Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort 
verlegt, tritt ein neuer Gesellschafter in die 
Gesellschaft ein oder ändert sich die Vertre-
tungsmacht eines Gesellschafters, so ist dies 
ebenfalls zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden. 

Wird die Firma einer Gesellschaft geändert, der
Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort
verlegt, die inländische Geschäftsanschrift
geändert, tritt ein neuer Gesellschafter in die
Gesellschaft ein oder ändert sich die Vertre-
tungsmacht eines Gesellschafters, so ist dies
ebenfalls zur Eintragung in das Handelsregister
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 anzumelden. 

§ 129a Darlehensgewährung (weggefallen) 

Bei einer offenen Handelsgesellschaft, bei der 
kein Gesellschafter eine natürliche Person ist, 
gelten die §§ 32a und 32b des Gesetzes be-
treffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung sinngemäß mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle der Gesellschafter der Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung die Gesellschafter oder 
Mitglieder der Gesellschafter der offenen Han-
delsgesellschaft treten. Dies gilt nicht, wenn zu 
den Gesellschaftern der offenen Handelsgesell-
schaft eine andere offene Handelsgesellschaft 
oder Kommanditgesellschaft gehört, bei der ein 
persönlich haftender Gesellschafter eine natür-
liche Person ist. 

 

§ 130a Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung der Gesellschaft 

§ 130a Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung der Gesellschaft 

((((1) Wird eine Gesellschaft, bei der kein Gesell-
schafter eine natürliche Person ist, zahlungs-
unfähig oder ergibt sich die Überschuldung der 
Gesellschaft, so ist die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens zu beantragen; dies gilt nicht, wenn 
zu den Gesellschaftern der offenen Handelsge-
sellschaft eine andere offene Handelsgesellschaft 
oder Kommanditgesellschaft gehört, bei der ein 
persönlich haftender Gesellschafter eine natürli-
che Person ist. Antragspflichtig sind die organ-
schaftlichen Vertreter der zur Vertretung der 
Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter und die 
Liquidatoren. Der Antrag ist ohne schuldhaftes 
Zögern, spätestens aber drei Wochen nach  
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder der Über-
schuldung der Gesellschaft zu stellen. 

 

(2) Nachdem die Zahlungsunfähigkeit der Ge-
sellschaft eingetreten ist oder sich ihre Über-
schuldung ergeben hat, dürfen die organschaft-
lichen Vertreter der zur Vertretung der Gesell-
schaft ermächtigten Gesellschafter und die 
Liquidatoren für die Gesellschaft keine Zahlun-
gen leisten. Dies gilt nicht von Zahlungen, die 
auch nach diesem Zeitpunkt mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiters vereinbar sind. 

(1) Nachdem bei einer Gesellschaft, bei der kein
Gesellschafter eine natürliche Person ist, die
Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder sich
ihre Überschuldung ergeben hat, dürfen die
organschaftlichen Vertreter der zur Vertretung
der Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter
und die Liquidatoren für die Gesellschaft keine
Zahlungen leisten. Dies gilt nicht von Zahlun-
gen, die auch nach diesem Zeitpunkt mit der
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften
Geschäftsleiters vereinbar sind. Entsprechendes
gilt für Zahlungen an Gesellschafter, soweit
diese zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft
führen mussten, es sei denn, dies war auch bei
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Beachtung der in Satz 2 bezeichneten Sorgfalt
nicht erkennbar. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht,
wenn zu den Gesellschaftern der offenen
Handelsgesellschaft eine andere offene Han-
delsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft
gehört, bei der ein persönlich haftender Gesell-
schafter eine natürliche Person ist. 

(3) Wird entgegen Absatz 1 die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens nicht oder nicht rechtzeitig 
beantragt oder werden entgegen Absatz 2 
Zahlungen geleistet, nachdem die Zahlungsun-
fähigkeit der Gesellschaft eingetreten ist oder 
sich ihre Überschuldung ergeben hat, so sind die 
organschaftlichen Vertreter der zur Vertretung 
der Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter 
und die Liquidatoren der Gesellschaft gegen-
über zum Ersatz des daraus entstehenden 
Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Ist 
dabei streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordentli-
chen und gewissenhaften Geschäftsleiters 
angewandt haben, so trifft sie die Beweislast. 
Die Ersatzpflicht kann durch Vereinbarung mit 
den Gesellschaftern weder eingeschränkt noch 
ausgeschlossen werden. Soweit der Ersatz zur 
Befriedigung der Gläubiger der Gesellschaft 
erforderlich ist, wird die Ersatzpflicht weder 
durch einen Verzicht oder Vergleich der Gesell-
schaft noch dadurch aufgehoben, dass die 
Handlung auf einem Beschluss der Gesell-
schafter beruht. Satz 4 gilt nicht, wenn der 
Ersatzpflichtige zahlungsunfähig ist und sich 
zur Abwendung des Insolvenzverfahrens mit 
seinen Gläubigern vergleicht oder wenn die 
Ersatzpflicht in einem Insolvenzplan geregelt 
wird. Die Ansprüche aus diesen Vorschriften 
verjähren in fünf Jahren. 

(2) Wird entgegen § 15a Abs. 1 der Insolvenz-
ordnung die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
nicht oder nicht rechtzeitig beantragt oder
werden entgegen Absatz 2 Zahlungen geleistet,
so sind die organschaftlichen Vertreter der zur
Vertretung der Gesellschaft ermächtigten
Gesellschafter und die Liquidatoren der Gesell-
schaft gegenüber zum Ersatz des daraus ent-
stehenden Schadens als Gesamtschuldner
verpflichtet. Ist dabei streitig, ob sie die Sorgfalt
eines ordentlichen und gewissenhaften
Geschäftsleiters angewandt haben, so trifft sie
die Beweislast. Die Ersatzpflicht kann durch
Vereinbarung mit den Gesellschaftern weder
eingeschränkt noch ausgeschlossen werden.
Soweit der Ersatz zur Befriedigung der Gläubiger
der Gesellschaft erforderlich ist, wird die Ersatz-
pflicht weder durch einen Verzicht oder Ver-
gleich der Gesellschaft noch dadurch aufgeho-
ben, dass die Handlung auf einem Beschluss der
Gesellschafter beruht. Satz 4 gilt nicht, wenn
der Ersatzpflichtige zahlungsunfähig ist und
sich zur Abwendung des Insolvenzverfahrens
mit seinen Gläubigern vergleicht oder wenn die
Ersatzpflicht in einem Insolvenzplan geregelt
wird. Die Ansprüche aus diesen Vorschriften
verjähren in fünf Jahren. 

(4) Diese Vorschriften gelten sinngemäß, wenn 
die in den Absätzen 1 bis 3 genannten organ-
schaftlichen Vertreter ihrerseits Gesellschaften 
sind, bei denen kein Gesellschafter eine natürli-
che Person ist, oder sich die Verbindung von 
Gesellschaften in dieser Art fortsetzt. 

(3) Diese Vorschriften gelten sinngemäß, wenn
die in den Absätzen 1 und 2 genannten organ-
schaftlichen Vertreter ihrerseits Gesellschaften
sind, bei denen kein Gesellschafter eine natürli-
che Person ist, oder sich die Verbindung von
Gesellschaften in dieser Art fortsetzt. 

§ 130b Strafvorschriften (weggefallen) 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer es entgegen § 130a 
Abs. 1 oder 4 unterlässt, als organschaftlicher 
Vertreter oder Liquidator bei Zahlungsunfähig-
keit oder Überschuldung der Gesellschaft die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu bean-
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tragen. 

(2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 

 

§ 172a Darlehensgewährung (weggefallen) 

Bei einer Kommanditgesellschaft, bei der kein 
persönlich haftender Gesellschafter eine natür-
liche Person ist, gelten die §§ 32a, 32b des   
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit  
beschränkter Haftung sinngemäß mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle der Gesellschafter der 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung die Gesell-
schafter oder Mitglieder der persönlich haften-
den Gesellschafter der Kommanditgesellschaft 
sowie die Kommanditisten treten. Dies gilt nicht, 
wenn zu den persönlich haftenden Gesell-
schaftern eine offene Handelsgesellschaft oder 
Kommanditgesellschaft gehört, bei der ein per-
sönlich haftender Gesellschafter eine natürliche 
Person ist. 

 

§ 177a Zahlungsunfähigkeit oder 
 Überschuldung der KG 

§ 177a Zahlungsunfähigkeit oder 
 Überschuldung der KG 

Die §§ 125a, 130a und 130b gelten auch für die 
Gesellschaft, bei der ein Kommanditist eine 
natürliche Person ist, § 130a jedoch mit der 
Maßgabe, dass an Stelle des Absatzes 1 Satz 1 
zweiter Halbsatz der § 172 Abs. 6 Satz 2 anzu-
wenden ist. Der in § 125a Abs. 1 Satz 2 für die 
Gesellschafter vorgeschriebenen Angaben 
bedarf es nur für die persönlich haftenden 
Gesellschafter der Gesellschaft. 

Die §§ 125a und 130a gelten auch für die Ge-
sellschaft, bei der ein Kommanditist eine natür-
liche Person ist, § 130a jedoch mit der Maßgabe,
dass an Stelle des Absatzes 1 Satz 4 der § 172
Abs. 6 Satz 2 anzuwenden ist. Der in § 125a
Abs. 1 Satz 2 für die Gesellschafter vorgeschrie-
benen Angaben bedarf es nur für die persönlich
haftenden Gesellschafter der Gesellschaft. 



 

Insolvenzordnung (alt) Insolvenzordnung (neu) 

§ 10 Anhörung des Schuldners § 10 Anhörung des Schuldners  

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Ist der Schuldner keine natürliche Person, so 
gilt Absatz 1 entsprechend für die Anhörung von 
Personen, die zur Vertretung des Schuldners 
berechtigt oder an ihm beteiligt sind. 

(2) Ist der Schuldner keine natürliche Person, so
gilt Absatz 1 entsprechend für die Anhörung von
Personen, die zur Vertretung des Schuldners
berechtigt oder an ihm beteiligt sind. Ist der
Schuldner eine juristische Person und hat diese
keinen organschaftlichen Vertreter (Führungs-
losigkeit), so können die an ihm beteiligten
Personen gehört werden; Absatz 1 Satz 1 gilt
entsprechend. 

§ 15 Antragsrecht bei juristischen Perso-
nen und Gesellschaften ohne Rechtsper-

sönlichkeit 

§ 15 Antragsrecht bei juristischen Perso-
nen und Gesellschaften ohne Rechtsper-

sönlichkeit 

(1) Zum Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen einer juristi-
schen Person oder einer Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit ist außer den Gläubigern 
jedes Mitglied des Vertretungsorgans, bei einer 
Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit oder bei 
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien jeder 
persönlich haftende Gesellschafter, sowie jeder 
Abwickler berechtigt. 

(1) Zum Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen einer juristi-
schen Person oder einer Gesellschaft ohne
Rechtspersönlichkeit ist außer den Gläubigern
jedes Mitglied des Vertretungsorgans, bei einer
Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit oder bei
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien jeder
persönlich haftende Gesellschafter, sowie jeder
Abwickler berechtigt. Bei einer juristischen
Person ist im Fall der Führungslosigkeit auch
jeder Gesellschafter, bei einer Aktiengesell-
schaft oder einer Genossenschaft zudem auch
jedes Mitglied des Aufsichtsrats zur Antragstel-
lung berechtigt. 

(2) Wird der Antrag nicht von allen Mitgliedern 
des Vertretungsorgans, allen persönlich haften-
den Gesellschaftern oder allen Abwicklern 
gestellt, so ist er zulässig, wenn der Eröffnungs-
grund glaubhaft gemacht wird. Das Insolvenz-
gericht hat die übrigen Mitglieder des Vertre-
tungsorgans, persönlich haftenden Gesellschaf-
ter oder Abwickler zu hören. 

(2) Wird der Antrag nicht von allen Mitgliedern
des Vertretungsorgans, allen persönlich haften-
den Gesellschaftern, allen Gesellschaftern der
juristischen Person, allen Mitgliedern des Auf-
sichtsrats oder allen Abwicklern gestellt, so ist er
zulässig, wenn der Eröffnungsgrund glaubhaft
gemacht wird. Zusätzlich ist bei der Antragstel-
lung durch Gesellschafter einer juristischen
Person oder Mitglieder des Aufsichtsrats auch
die Führungslosigkeit glaubhaft zu machen. Das
Insolvenzgericht hat die übrigen Mitglieder des
Vertretungsorgans, persönlich haftenden Ge-
sellschafter, Gesellschafter der juristischen
Person, Mitglieder des Aufsichtsrats oder Ab-
wickler zu hören. 

(3) unverändert (3) unverändert 
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 § 15a Antragspflicht bei juristischen Per-
sonen und Gesellschaften ohne Rechtsper-

sönlichkeit 

 (1) Wird eine juristische Person zahlungsunfähig
oder überschuldet, haben die Mitglieder des
Vertretungsorgans oder die Abwickler ohne
schuldhaftes Zögern, spätestens aber drei
Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit
oder Überschuldung, einen Insolvenzantrag zu
stellen. Das Gleiche gilt für die organschaftli-
chen Vertreter der zur Vertretung der Gesell-
schaft ermächtigten Gesellschafter oder die
Abwickler bei einer Gesellschaft ohne Rechts-
persönlichkeit, bei der kein persönlich haftender
Gesellschafter eine natürliche Person ist; dies
gilt nicht, wenn zu den persönlich haftenden
Gesellschaftern eine andere Gesellschaft ge-
hört, bei der ein persönlich haftender Gesell-
schafter eine natürliche Person ist. 

 (2) Bei einer Gesellschaft im Sinne des Absatzes
1 Satz 2 gilt Absatz 1 sinngemäß, wenn die
organschaftlichen Vertreter der zur Vertretung
der Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter
ihrerseits Gesellschaften sind, bei denen kein
Gesellschafter eine natürliche Person ist, oder
sich die Verbindung von Gesellschaften in dieser
Art fortsetzt. 

 (3) Im Fall der Führungslosigkeit einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung ist auch jeder
Gesellschafter, im Fall der Führungslosigkeit
einer Aktiengesellschaft oder einer Genossen-
schaft ist auch jedes Mitglied des Aufsichtsrats
zur Stellung des Antrags verpflichtet, es sei
denn, diese Person hat von der Zahlungs-
unfähigkeit und der Überschuldung oder der
Führungslosigkeit keine Kenntnis. 

 (4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen
Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2
oder Absatz 2 oder Absatz 3, einen Insolvenz-
antrag nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
stellt. 

 (5) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes
4 fahrlässig, ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder Geldstrafe. 
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§ 19 Überschuldung § 19 Überschuldung 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Überschuldung liegt vor, wenn das Vermö-
gen des Schuldners die bestehenden Verbind-
lichkeiten nicht mehr deckt. Bei der Bewertung 
des Vermögens des Schuldners ist jedoch die 
Fortführung des Unternehmens zugrunde zu 
legen, wenn diese nach den Umständen über-
wiegend wahrscheinlich ist. 

(2) Überschuldung liegt vor, wenn das Vermö-
gen des Schuldners die bestehenden Verbind-
lichkeiten nicht mehr deckt. Bei der Bewertung
des Vermögens des Schuldners ist jedoch die
Fortführung des Unternehmens zugrunde zu
legen, wenn diese nach den Umständen über-
wiegend wahrscheinlich ist. Forderungen auf
Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen oder
aus Rechtshandlungen, die einem solchen
Darlehen wirtschaftlich entsprechen, für die
gemäß § 39 Abs. 2 zwischen Gläubiger und
Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren
hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeichne-
ten Forderungen vereinbart worden ist, sind
nicht bei den Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu
berücksichtigen. 

(3) unverändert (3) unverändert 

§ 26 Abweisung mangels Masse § 26 Abweisung mangels Masse 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) unverändert (2) unverändert 

(3) Wer nach Absatz 1 Satz 2 einen Vorschuss 
geleistet hat, kann die Erstattung des vor-
geschossenen Betrages von jeder Person    
verlangen, die entgegen den Vorschriften des 
Gesellschaftsrechts den Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens pflichtwidrig und 
schuldhaft nicht gestellt hat. Ist streitig, ob die 
Person pflichtwidrig und schuldhaft gehandelt 
hat, so trifft sie die Beweislast. 

(3) Wer nach Absatz 1 Satz 2 einen Vorschuss
geleistet hat, kann die Erstattung des vor-
geschossenen Betrages von jeder Person
verlangen, die entgegen den Vorschriften des
Insolvenz- oder Gesellschaftsrechts den Antrag
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens pflicht-
widrig und schuldhaft nicht gestellt hat.
Ist streitig, ob die Person pflichtwidrig und
schuldhaft gehandelt hat, so trifft sie die Be-
weislast. 

§ 39 Nachrangige Insolvenzgläubiger § 39 Nachrangige Insolvenzgläubiger 

(1) Im Rang nach den übrigen Forderungen der 
Insolvenzgläubiger werden in folgender Rang-
folge, bei gleichem Rang nach dem Verhältnis 
ihrer Beträge, berichtigt: 

(1) Im Rang nach den übrigen Forderungen der
Insolvenzgläubiger werden in folgender Rang-
folge, bei gleichem Rang nach dem Verhältnis
ihrer Beträge, berichtigt: 

1. unverändert 1. unverändert 

2. unverändert 2. unverändert 

3. unverändert 3. unverändert 

4. unverändert 4. unverändert 

5.  Forderungen auf Rückgewähr des Kapital 
ersetzenden Darlehens eines Gesellschafters 
oder gleichgestellte Forderungen.  

5.  nach Maßgabe der Absätze 4 und 5
Forderungen auf Rückgewähr eines Gesell-
schafterdarlehens oder Forderungen aus
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Rechtshandlungen, die einem solchen
Darlehen wirtschaftlich entsprechen.  

(2) unverändert (2) unverändert 

(3) unverändert (3) unverändert 

 (4) Absatz 1 Nr. 5 gilt für Gesellschaften, die
weder eine natürliche Person noch eine Gesell-
schaft als persönlich haftenden Gesellschafter
haben, bei der ein persönlich haftender Gesell-
schafter eine natürliche Person ist. Erwirbt ein
Gläubiger bei drohender oder eingetretener
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder bei
Überschuldung Anteile zum Zweck ihrer Sanie-
rung, führt dies bis zur nachhaltigen Sanierung
nicht zur Anwendung von Absatz 1 Nr. 5 auf
seine Forderungen aus bestehenden oder neu
gewährten Darlehen oder auf Forderungen aus
Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen
wirtschaftlich entsprechen. 

 (5) Absatz 1 Nr. 5 gilt nicht für den nicht
geschäftsführenden Gesellschafter einer Gesell-
schaft im Sinn des Absatzes 4 Satz 1, der mit
zehn Prozent oder weniger am Haftkapital
beteiligt ist. 

 § 44a Gesicherte Darlehen 

 In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen
einer Gesellschaft kann ein Gläubiger nach
Maßgabe des § 39 Abs. 1 Nr. 5 für eine Forde-
rung auf Rückgewähr eines Darlehens oder für
eine gleichgestellte Forderung, für die ein
Gesellschafter eine Sicherheit bestellt oder für
die er sich verbürgt hat, nur anteilsmäßige
Befriedigung aus der Insolvenzmasse verlangen,
soweit er bei der Inanspruchnahme der Sicher-
heit oder des Bürgen ausgefallen ist. 

§ 101 Organschaftliche Vertreter. Ange-
stellte 

§ 101 Organschaftliche Vertreter. Ange-
stellte 

(1) Ist der Schuldner keine natürliche Person, so 
gelten die §§ 97 bis 99 entsprechend für die 
Mitglieder des Vertretungs- oder Aufsichtsor-
gans und die vertretungsberechtigten persön-
lich haftenden Gesellschafter des Schuldners. 
§ 97 Abs. 1 und § 98 gelten außerdem entspre-
chend für Personen, die nicht früher als zwei 
Jahre vor dem Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens aus einer in Satz 1 genannten 
Stellung ausgeschieden sind. § 100 gilt entspre-
chend für die vertretungsberechtigten persön-

(1) Ist der Schuldner keine natürliche Person, so
gelten die §§ 97 bis 99 entsprechend für die
Mitglieder des Vertretungs- oder Aufsichtsor-
gans und die vertretungsberechtigten persön-
lich haftenden Gesellschafter des Schuldners.
§ 97 Abs. 1 und § 98 gelten außerdem entspre-
chend für Personen, die nicht früher als zwei
Jahre vor dem Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens aus einer in Satz 1 genannten
Stellung ausgeschieden sind; verfügt der
Schuldner über keinen Vertreter, gilt dies auch
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lich haftenden Gesellschafter des Schuldners. für die Personen, die an ihm beteiligt sind. § 100
gilt entsprechend für die vertretungsberechtig-
ten persönlich haftenden Gesellschafter des
Schuldners. 

(2) unverändert (2) unverändert 

 (3) Kommen die in den Absätzen 1 und 2
genannten Personen ihrer Auskunfts- und
Mitwirkungspflicht nicht nach, können ihnen im
Fall der Abweisung des Antrags auf Eröffnung
des Insolvenzverfahrens die Kosten des
Verfahrens auferlegt werden. 

§ 135 Kapital ersetzende Darlehen § 135 Gesellschafterdarlehen 

Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die für die 
Forderung eines Gesellschafters auf Rückge-
währ eines Kapital ersetzenden Darlehens oder 
für eine gleichgestellte Forderung 

(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die für
die Forderung eines Gesellschafters auf Rück-
gewähr eines Darlehens im Sinne des § 39
Abs. 1 Nr. 5 oder für eine gleichgestellte Forde-
rung 

1.  Sicherung gewährt hat, wenn die Handlung 
in den letzten zehn Jahren vor dem Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder 
nach diesem Antrag vorgenommen worden 
ist;  

1.  Sicherung gewährt hat, wenn die Handlung
in den letzten zehn Jahren vor dem Antrag
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder
nach diesem Antrag vorgenommen worden
ist, oder  

2.  Befriedigung gewährt hat, wenn die Hand-
lung im letzten Jahr vor dem Eröffnungsan-
trag oder nach diesem Antrag vorgenommen 
worden ist.  

2.  Befriedigung gewährt hat, wenn die Hand-
lung im letzten Jahr vor dem Eröffnungsan-
trag oder nach diesem Antrag vorgenommen
worden ist.  

 (2) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, mit der
eine Gesellschaft einem Dritten für eine Forde-
rung auf Rückgewähr eines Darlehens innerhalb
der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Fristen Befrie-
digung gewährt hat, wenn ein Gesellschafter
für die Forderung eine Sicherheit bestellt hatte
oder als Bürge haftete; dies gilt sinngemäß für
Leistungen auf Forderungen, die einem Darle-
hen wirtschaftlich entsprechen. 

 (3) Wurde dem Schuldner von einem Gesell-
schafter ein Gegenstand zum Gebrauch oder zur
Ausübung überlassen, so kann der Aussonde-
rungsanspruch während der Dauer des Insol-
venzverfahrens, höchstens aber für eine Zeit
von einem Jahr ab der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens nicht geltend gemacht werden,
wenn der Gegenstand für die Fortführung des
Unternehmens des Schuldners von erheblicher
Bedeutung ist. Für den Gebrauch oder die
Ausübung des Gegenstandes gebührt dem
Gesellschafter ein Ausgleich; bei der Berech-
nung ist der Durchschnitt der im letzten Jahr vor
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Verfahrenseröffnung geleisteten Vergütung in
Ansatz zu bringen, bei kürzerer Dauer der Über-
lassung ist der Durchschnitt während dieses
Zeitraums maßgebend. 

 (4) § 39 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 

§ 143 Rechtsfolgen § 143 Rechtsfolgen 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) unverändert (2) unverändert 

 (3) Im Fall der Anfechtung nach § 135 Abs. 2 hat
der Gesellschafter, der die Sicherheit bestellt
hatte oder als Bürge haftete, die dem Dritten
gewährte Leistung zur Insolvenzmasse zu er-
statten. Die Verpflichtung besteht nur bis zur
Höhe des Betrags, mit dem der Gesellschafter
als Bürge haftete oder der dem Wert der von
ihm bestellten Sicherheit im Zeitpunkt der
Rückgewähr des Darlehens oder der Leistung
auf die gleichgestellte Forderung entspricht. Der
Gesellschafter wird von der Verpflichtung frei,
wenn er die Gegenstände, die dem Gläubiger als
Sicherheit gedient hatten, der Insolvenzmasse
zur Verfügung stellt. 

§ 345 Öffentliche Bekanntmachung § 345 Öffentliche Bekanntmachung 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Hat der Schuldner im Inland eine Niederlas-
sung, so erfolgt die öffentliche Bekanntma-
chung von Amts wegen. Der Insolvenzverwalter 
oder ein ständiger Vertreter nach § 13e Abs. 2 
Satz 4 Nr. 3 des Handelsgesetzbuchs unterrich-
tet das nach § 348 Abs. 1 zuständige Insolvenz-
gericht. 

(2) Hat der Schuldner im Inland eine Niederlas-
sung, so erfolgt die öffentliche Bekanntma-
chung von Amts wegen. Der Insolvenzverwalter
oder ein ständiger Vertreter nach § 13e Abs. 2 
Satz 5 Nr. 3 des Handelsgesetzbuchs unterrich-
tet das nach § 348 Abs. 1 zuständige Insolvenz-
gericht. 

(3) unverändert (3) unverändert 

 




